
14.14.14.14.14. J J J J Jahrgang               Fahrgang               Fahrgang               Fahrgang               Fahrgang               Freitag,reitag,reitag,reitag,reitag, den 30. den 30. den 30. den 30. den 30. Dezember 2022               Nummer 26 /  Dezember 2022               Nummer 26 /  Dezember 2022               Nummer 26 /  Dezember 2022               Nummer 26 /  Dezember 2022               Nummer 26 / WWWWWoche 52oche 52oche 52oche 52oche 52

Zeichnungen und Gemälde
von Willy Loos für das Stadtmuseum

Jennifer Kirchhoff (v.l.) und Museumsleiterin Dr. Heike Lützenkirchen nahmen die Gemälde und Zeichnungen von Iris Pütz entgegen. Foto: Tim NoldenJennifer Kirchhoff (v.l.) und Museumsleiterin Dr. Heike Lützenkirchen nahmen die Gemälde und Zeichnungen von Iris Pütz entgegen. Foto: Tim NoldenJennifer Kirchhoff (v.l.) und Museumsleiterin Dr. Heike Lützenkirchen nahmen die Gemälde und Zeichnungen von Iris Pütz entgegen. Foto: Tim NoldenJennifer Kirchhoff (v.l.) und Museumsleiterin Dr. Heike Lützenkirchen nahmen die Gemälde und Zeichnungen von Iris Pütz entgegen. Foto: Tim NoldenJennifer Kirchhoff (v.l.) und Museumsleiterin Dr. Heike Lützenkirchen nahmen die Gemälde und Zeichnungen von Iris Pütz entgegen. Foto: Tim Nolden

Das Stadtmuseum Euskirchen hat
am 13. Dezember über 700 groß-
formatige, in Buchform gebunde-
ne Zeichnungen sowie Gemälde
des 2005 verstorbenen Euskirche-
ner Künstlers Willy Loos in seine
Sammlung übernommen. Das Kon-
volut wurde dem Stadtmuseum
von der Enkelin von Willy Loos,
Iris Pütz, selbst Künstlerin, als
Schenkung übergeben. Dies ge-

schah im Auftrag ihrer Mutter Ilse
Pütz, die die Tochter des Künst-
lers ist.
Der Autodidakt Willy Loos gehör-
te zu den produktivsten Künst-
lern, die im 20. Jahrhundert in
Euskirchen tätig waren. Sein In-
teresse lag dabei immer auf Ar-
chitektur- und Landschaftsdarstel-
lungen.
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Öffentliche Bekanntmachung
Widmung der StraßeWidmung der StraßeWidmung der StraßeWidmung der StraßeWidmung der Straße
„Weiße Erde“„Weiße Erde“„Weiße Erde“„Weiße Erde“„Weiße Erde“
Aufgrund der Festsetzung des Bebauungsplans Stadt Euskirchen/Orts-
teil Euskirchen Nr. 120, wird die Gemeindestraße „Weiße Erde“,
Gemarkung Euskirchen, Flur 4, Flurstücke 1833-1843, 1865 und 1869,
dem öffentlichen Verkehr gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW
gewidmet.
Die Teilstücke der Gemeindestraße „Weiße Erde“, Gemarkung Euskir-
chen, Flur 4, Flurstücke 1848, 1849 und 1850 werden gemäß § 6
Straßen- und Wegegesetz NRW dem öffentlichen Verkehr eingeschränkt
als Fuß- und Radweg gewidmet.
Die Straße wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW
in der Gruppe der Gemeindestraßen eingeteilt, die genauen Abgren-
zungen der Gemeindestraße „Weiße Erde“ ergeben sich aus dem in
der Anlage aufgeführten Lageplan.
Der u. a. Lageplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung „Weiße Erde“.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg
92, im Justizzentrum, 52070 Aachen, erheben. Die Klage ist schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der dortigen
Geschäftsstelle zu erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden. Die Klage kann auch durch Übertragung
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV)
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der VVVVVerwerwerwerwerwaltung:altung:altung:altung:altung: Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II
ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren ab-
geschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir
Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung

zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits
im Vorfeld einer Klage behoben werden. Die Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einem
Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch
jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!

Euskirchen, 12.12.2022
Im Auftrag
gez. Kuballa
Fachbereichsleiter 8

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Widmung der Straße „Widderstraße“Widmung der Straße „Widderstraße“Widmung der Straße „Widderstraße“Widmung der Straße „Widderstraße“Widmung der Straße „Widderstraße“
Die Gemeindestraße „Widderstraße“, Gemarkung Stotzheim, Flur 10,
Flurstück 134, wird dem öffentlichen Verkehr gemäß § 6 Straßen- und
Wegegesetz NRW gewidmet.
Das nördliche Teilstück der Gemeindestraße „Widderstraße“ wird
aufgrund der Festsetzung des Bebauungsplans Stadt Euskirchen/Orts-
teil Stotzheim Nr. 21, dem öffentlichen Verkehr gemäß § 6 Straßen-
und Wegegesetz NRW eingeschränkt als Fuß- und Radweg gewidmet
(gelbschraffierte Fläche im Lageplan).
Die Straße wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW
in der Gruppe der Gemeindestraßen eingeteilt, die genauen Abgren-
zungen der Gemeindestraße „Widderstraße“ ergeben sich aus dem in

der Anlage aufgeführten Lageplan.
Der u. a. Lageplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung „Widderstraße“.’
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg
92, im Justizzentrum, 52070 Aachen, erheben. Die Klage ist schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der dortigen
Geschäftsstelle zu erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.
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Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden. Die Klage kann auch durch Übertragung
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV)
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der VVVVVerwerwerwerwerwaltung:altung:altung:altung:altung: Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II
ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren ab-
geschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir
Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung
zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits
im Vorfeld einer Klage behoben werden. Die Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einem
Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch
jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!

Euskirchen, 08.12.2022
Im Auftrag
gez. Kuballa
Fachbereichsleiter 8

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Widmung der Straße „Kyllstraße“Widmung der Straße „Kyllstraße“Widmung der Straße „Kyllstraße“Widmung der Straße „Kyllstraße“Widmung der Straße „Kyllstraße“
Aufgrund der Festsetzung des Bebauungsplans Stadt Euskirchen/Orts-
teil Euskirchen Nr. 121, wird die Gemeindestraße „Kyllstraße“, Ge-
markung Euskirchen, Flur 6, Flurstück 1177, dem öffentlichen Verkehr
gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW gewidmet.
Die Straße wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW
in der Gruppe der Gemeindestraßen eingeteilt, die genauen Abgren-
zungen der Gemeindestraße „Kyllstraße“ ergeben sich aus dem in der
Anlage aufgeführten Lageplan.
Der u. a. Lageplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung „Kyllstraße“.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach Bekannt-
gabe Klage beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg 92, im
Justizzentrum, 52070 Aachen, erheben. Die Klage ist schriftlich oder münd-
lich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der dortigen Geschäftsstelle zu
erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angege-
ben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt
werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteilig-
ten beigefügt werden. Die Klage kann auch durch Übertragung eines elek-
tronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des Gerichts erhoben
werden. Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwor-
tenden Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß §
55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die Übermittlung und
Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich
nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elek-
tronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-
ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der VVVVVerwerwerwerwerwaltung:altung:altung:altung:altung: Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II ist das
einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren abgeschafft wor-
den. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhe-

bung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen
können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben
werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerge-Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerge-Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerge-Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerge-Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerge-
richtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!richtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!richtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!richtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!richtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!

Euskirchen, 08.12.2022
Im Auftrag
gez. Kuballa
Fachbereichsleiter 8
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Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Widmung der Straße „Engelbert-Goebel-Straße“Widmung der Straße „Engelbert-Goebel-Straße“Widmung der Straße „Engelbert-Goebel-Straße“Widmung der Straße „Engelbert-Goebel-Straße“Widmung der Straße „Engelbert-Goebel-Straße“
Aufgrund der Festsetzung des Bebauungsplans Stadt Euskirchen/
Ortsteil Euskirchen Nr. 120, 1. Änderung, wird die Gemeindestra-
ße „Engelbert-Goebel-Straße“, Gemarkung Euskirchen, Flur 4,
Flurstücke 1700 und 1844-1847, dem öffentlichen Verkehr gemäß
§ 6 Straßen- und Wegegesetz NRW gewidmet.
Die Straße wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz
NRW in der Gruppe der Gemeindestraßen eingeteilt, die genauen
Abgrenzungen der Gemeindestraße „Engelbert-Goebel-Straße“
ergeben sich aus dem in der Anlage aufgeführten Lageplan.
Der u. a. Lageplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung „En-
gelbert-Goebel-Straße“.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Aachen, Adal-
bertsteinweg 92, im Justizzentrum, 52070 Aachen, erheben. Die
Klage ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der dortigen Geschäftsstelle zu erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-
trag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder
in Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. Die Klage kann auch durch
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden.
Das elektronische Dokument muss für die Bearbeitung durch das
Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder
von der verantwortenden Person signiert und auf einem sicheren
Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht wer-
den.
Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten techni-
schen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen
des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elek-
tronische Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Ver-
ordnung-ERVV) vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der VVVVVerwerwerwerwerwaltung:altung:altung:altung:altung: Durch die Bürokratieabbaugesetze I
und II ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsver-

fahren abgeschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten
empfehlen wir Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit
uns in Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige
Unstimmigkeiten bereits im Vorfeld einer Klage behoben werden.
Die Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerDie Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerDie Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerDie Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außerDie Klagefrist von einem Monat wird durch einen solchen außer-----
gerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!gerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!gerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!gerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!gerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert!

Euskirchen, 08.12.2022
Im Auftrag
gez. Kuballa
Fachbereichsleiter 8

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Widmung der Straße „Am Himmelsgarten“Widmung der Straße „Am Himmelsgarten“Widmung der Straße „Am Himmelsgarten“Widmung der Straße „Am Himmelsgarten“Widmung der Straße „Am Himmelsgarten“
Aufgrund der Festsetzung des Bebauungsplans Stadt Euskirchen/
Ortsteil Stotzheim Nr. 21, wird die Gemeindestraße „Am Him-
melsgarten“, Gemarkung Stotzheim, Flur 10, Flurstück 511, dem
öffentlichen Verkehr gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW
gewidmet.
Die Teilstücke der Gemeindestraße „Am Himmelsgarten“, Ge-
markung Stotzheim, Flur 10, Flurstücke 492 und 501 tlw. werden
gemäß § 6 Straßen- und Wegegesetz NRW dem öffentlichen Ver-
kehr eingeschränkt als Fuß- und Radweg gewidmet.
Die Straße wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz
NRW in der Gruppe der Gemeindestraßen eingeteilt, die genauen
Abgrenzungen der Gemeindestraße „Am Himmelsgarten“ erge-
ben sich aus dem in der Anlage aufgeführten Lageplan.
Der u. a. Lageplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung „Am
Himmelsgarten“.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Aachen, Adal-
bertsteinweg 92, im Justizzentrum, 52070 Aachen, erheben. Die
Klage ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkunds-
beamten der dortigen Geschäftsstelle zu erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-
trag enthalten.
Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder
in Abschrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übri-
gen Beteiligten beigefügt werden. Die Klage kann auch durch
Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische
Dokument muss für die Bearbeitung durch das Gericht geeignet
sein.
Es muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur der ver-
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antwortenden Person versehen sein oder von der verantworten-
den Person signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg
gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht werden. Die für die
Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmen-
bedingungen bestimmen sich nach näherer Maßgabe der Verord-
nung über die technischen Rahmenbedingungen des elektroni-
schen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Be-
hördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV)
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der VVVVVerwerwerwerwerwaltung:altung:altung:altung:altung: Durch die Bürokratieabbaugesetze I
und II ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsver-
fahren abgeschafft worden.
Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir Ihnen, sich vor
Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung zu setzen.
In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits im
Vorfeld einer Klage behoben werden. Die Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einem
Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungs-Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungs-Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungs-Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungs-Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungs-
versuch jedoch nicht verlängert!versuch jedoch nicht verlängert!versuch jedoch nicht verlängert!versuch jedoch nicht verlängert!versuch jedoch nicht verlängert!

Euskirchen, 08.12.2022
Im Auftrag
gez. Kuballa
Fachbereichsleiter 8

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Widmung der Straße „Rheinstraße“Widmung der Straße „Rheinstraße“Widmung der Straße „Rheinstraße“Widmung der Straße „Rheinstraße“Widmung der Straße „Rheinstraße“
Aufgrund der Festsetzung der Bebauungspläne Stadt Euskirchen/Orts-
teil Euskirchen, Bebauungsplan Nr. 41.4 und 121 wird die Gemeinde-
straße „Rheinstraße“ Gemarkung Euskirchen, Flur 6, Flurstück 1132
und Flurstück 975 tlw. dem öffentlichen Verkehr gemäß § 6 Straßen-
und Wegegesetz NRW gewidmet.
Die Straße wird gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 3 Straßen- und Wegegesetz NRW
in der Gruppe der Gemeindestraßen eingeteilt, die genauen Abgren-
zungen der Gemeindestraße „Rheinstraße“ ergeben sich aus dem in
der Anlage aufgeführten Lageplan.
Der u. a. Lageplan ist Bestandteil der Widmungsverfügung „Rheinstraße“.
RechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrungRechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung können Sie innerhalb eines Monats nach
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Aachen, Adalbertsteinweg
92, im Justizzentrum, 52070 Aachen, erheben. Die Klage ist schriftlich
oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der dortigen
Geschäftsstelle zu erheben.
Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen
angegeben, die angefochtene Verfügung soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden.
Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden. Die Klage kann auch durch Übertragung
eines elektronischen Dokuments an die elektronische Poststelle des
Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die
Bearbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer
qualifizierten elektronischen Signatur der verantwortenden Person
versehen sein oder von der verantwortenden Person signiert und auf
einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO einge-
reicht werden. Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten
technischen Rahmenbedingungen bestimmen sich nach näherer Maß-
gabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedingungen des
elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische
Behördenpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung-ERVV)
vom 24. November 2017 (BGBl. I S. 3803).
Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der Hinweis der VVVVVerwerwerwerwerwaltung:altung:altung:altung:altung: Durch die Bürokratieabbaugesetze I und II
ist das einer Klage bisher vorgeschaltete Widerspruchsverfahren ab-
geschafft worden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten empfehlen wir
Ihnen, sich vor Erhebung einer Klage zunächst mit uns in Verbindung
zu setzen. In vielen Fällen können so etwaige Unstimmigkeiten bereits

im Vorfeld einer Klage behoben werden. Die Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einemDie Klagefrist von einem
Monat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen EinigungsversuchMonat wird durch einen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch
jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!jedoch nicht verlängert!

Euskirchen, 13.12.2022
Im Auftrag
gez. Bernd Kuballa
Fachbereichsleiter 8
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Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
InkrInkrInkrInkrInkrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nr..... 132. 132. 132. 132. 132. Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus-
kirchenkirchenkirchenkirchenkirchen
Der vom Rat am 19.05.2022 als Satzung beschlossene Bebauungsplan
Nr. 132 im Ortsteil Euskirchen wird gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 132 /Ortsteil Euskirchen in Kraft und kann mit seiner
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 1
BauGB während der Dienststunden in der Planungsabteilung der Stadt-
verwaltung Euskirchen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Zimmer
270 oder auf der Homepage der Stadt Euskirchen (https://www.euskir
chen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/planungsrecht/) eingesehen
werden. Ferner sind die Bekanntmachung und der Bebauungsplan mit
Begründung auch über das Landesportal NRW unter dem Pfad https://
bauleitplanung.nrw.de oder https://bauportal.nrw einsehbar.
Jedermann kann über den Inhalt Auskunft erhalten. Die Abgrenzung
des Bereiches ist im beigefügten Übersichtsplan zu ersehen.

Auf die Voraussetzungen für die Geltungsmachung der Verletzung von
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestim-
mungen des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen:
RechtsgrundlagenRechtsgrundlagenRechtsgrundlagenRechtsgrundlagenRechtsgrundlagen:
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03. November 2017 (BGBI.I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728) m. W. v. 14.08.-2020 bzw.
01.11.2020 geändert wurde.
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4:
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt.
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Die vom Rat am 27.09.2022 festgestellte 32. Flächennutzplanände-
rung im Ortsteil Euskirchen für den Bereich zwischen Pützbergring,
Alfred-Nobel Straße und Gottlieb-Daimler-Straße ist mit Verfügung
der Bezirksregierung Köln vom 19.12.2022 genehmigt worden. Die
Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Absatz 5 des
Baugesetzbuches (BauGB) bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 32. Flächennutzungsplanän-
derung wirksam und kann mit seiner Begründung und der zusam-
menfassenden Erklärung nach § 6 a Abs. 1 BauGB während der
Dienststunden in der Planungsabteilung der Stadtverwaltung Eus-
kirchen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Zimmer 270 oder auf
der Homepage der Stadt Euskirchen (https://www.euskirchen.de/
wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/planungsrecht/) eingesehen
werden. Ferner sind die Bekanntmachung und der Bebauungsplan
mit Begründung auch über das Landesportal NRW unter dem Pfad
https://bauleitplanung.nrw.de oder https://bauportal.nrw einseh-
bar.
Jedermann kann über den Inhalt Auskunft erhalten. Die Abgren-
zung des Bereiches ist im beigefügten Übersichtsplan zu ersehen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltungsmachung der Verletzung
von Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der nachstehenden
Bestimmungen des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung
für das Land Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen:
Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBI.I S. 3634), das durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728) m. W. v. 14.08.2020
bzw. 01.11.2020 geändert wurde.
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4:
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich
bei dem Entschädigungspflichtigen beantragt.
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von
drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3
Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die
Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.
§ 215 Abs. 1:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verlet-

zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes
und des Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sach-
verhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend,
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind.
• Gemeindeordnung NRW § 7 Abs. 6 Satz 1 in der derzeit gültigen
Fassung:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Ge-
setzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmun-
gen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschrie-

benes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich be-
kannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde
vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 19.12.2022
Der Bürgermeister
Sacha Reichelt
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bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.
§ 215 Abs. 1:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind.
• Gemeindeordnung NRW § 7 Abs. 6 Satz 1 in der derzeit gültigen
Fassung:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der
Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 15.12.2022
Der Bürgermeister
Sacha Reichelt

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
InkrInkrInkrInkrInkrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nr..... 141. 141. 141. 141. 141. Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus-
kirchenkirchenkirchenkirchenkirchen
Der vom Rat am 23.06.2022 als Satzung beschlossene Bebauungsplan
Nr. 141 im Ortsteil Euskirchen wird gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der
Bebauungsplan Nr. 141 /Ortsteil Euskirchen in Kraft und kann mit seiner
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 1
BauGB während der Dienststunden in der Planungsabteilung der Stadt-
verwaltung Euskirchen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Zimmer
270 oder auf der Homepage der Stadt Euskirchen (https://www.eus
kirchen.de/wirtschaft-bauen/planen-und-bauen/planungsrecht/) eingese-
hen werden. Ferner sind die Bekanntmachung und der Bebauungsplan
mit Begründung auch über das Landesportal NRW unter dem Pfad
https://bauleitplanung.nrw.de oder https://bauportal.nrw einsehbar.
Jedermann kann über den Inhalt Auskunft erhalten. Die Abgrenzung
des Bereiches ist im beigefügten Übersichtsplan zu ersehen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltungsmachung der Verletzung von
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestim-
mungen des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen:
Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03. November 2017 (BGBI.I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728) m. W. v. 14.08.-2020 bzw.
01.11.2020 geändert wurde.
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4:
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt.
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.
§ 215 Abs. 1:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind.
• Gemeindeordnung NRW § 7 Abs. 6 Satz 1 in der derzeit gültigen
Fassung:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 15.12.2022
Der Bürgermeister
Sacha Reichelt
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Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
Die vom Rat am 23.06.2022 festgestellte 34. Flächennutzplanände-
rung im Ortsteil Euskirchen für den Bereich zwischen Pützbergring und
an der Vogelrute ist mit Verfügung der Bezirksregierung Köln vom
28.11.2022 genehmigt worden. Die Erteilung der Genehmigung wird
hiermit gemäß § 6 Absatz 5 des Baugesetzbuches (BauGB) bekannt
gemacht. Mit dieser Bekanntmachung wird die 34. Flächennutzungs-
planänderung wirksam und kann mit seiner Begründung und der
zusammenfassenden Erklärung nach § 6 a Abs. 1 BauGB während der
Dienststunden in der Planungsabteilung der Stadtverwaltung Euskir-
chen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Zimmer 270 oder auf der
Homepage der Stadt Euskirchen (https://www.euskirchen.de/wirtschaft-
bauen/planen-und-bauen/planungsrecht/) eingesehen werden. Ferner
sind die Bekanntmachung und der Bebauungsplan mit Begründung
auch über das Landesportal NRW unter dem Pfad https://
bauleitplanung.nrw.de oder https://bauportal.nrw einsehbar.
Jedermann kann über den Inhalt Auskunft erhalten. Die Abgrenzung
des Bereiches ist im beigefügten Übersichtsplan zu ersehen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltungsmachung der Verletzung von
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestim-
mungen des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen:
Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
03. November 2017 (BGBI.I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728) m. W. v. 14.08.-2020 bzw.
01.11.2020 geändert wurde.
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4:
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen,
wenn die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile
eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbei-
führen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt.
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.
§ 215 Abs. 1:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung
der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachver-
halts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn
Fehler nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind.
• Gemeindeordnung NRW § 7 Abs. 6 Satz 1 in der derzeit gültigen
Fassung:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und
Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung
nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-

nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der

Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt
gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde

vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die
Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt

Euskirchen, den 15.12.2022
Der Bürgermeister
Sacha Reichelt

Öffentliche Bekanntmachung
Satzung der Kreisstadt Euskirchen vom 14.12.2022 über die Ertei-Satzung der Kreisstadt Euskirchen vom 14.12.2022 über die Ertei-Satzung der Kreisstadt Euskirchen vom 14.12.2022 über die Ertei-Satzung der Kreisstadt Euskirchen vom 14.12.2022 über die Ertei-Satzung der Kreisstadt Euskirchen vom 14.12.2022 über die Ertei-
lung von Bewohnerparkausweisenlung von Bewohnerparkausweisenlung von Bewohnerparkausweisenlung von Bewohnerparkausweisenlung von Bewohnerparkausweisen
Auf Grundlage von § 45 Abs. 1 b Nr. 2a der Straßenverkehrsordnung
vom 06. März 2013, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes
vom 12. Juli 2021 (BGBl. S. 3091). i.V.m. § 7 Gemeindeordnung für NRW
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994, zuletzt geän-
dert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490),
hat der Rat der Kreisstadt Euskirchen am 13.12.2022 folgende Sat-
zung über die Erteilung von Bewohnerparkausweisen beschlossen:
§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich
Diese Satzung gilt unbeschadet der Ordnungsbehördlichen Verord-
nung vom 13.12.2019 über die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet
der Stadt Euskirchen für alle Straßen in Euskirchen, die sich in einer
bestandskräftig angeordneten Bewohnerparkzone befinden und für
die die Kreisstadt Euskirchen Baulastträger ist.
§ 2 § 2 § 2 § 2 § 2 Anspruch auf Erteilung eines BewohnerparkausweisesAnspruch auf Erteilung eines BewohnerparkausweisesAnspruch auf Erteilung eines BewohnerparkausweisesAnspruch auf Erteilung eines BewohnerparkausweisesAnspruch auf Erteilung eines Bewohnerparkausweises
(1) Bewohnerparkausweise werden auf Antrag herausgegeben. Jede
Bewohnerin und jeder Bewohner erhält nur einen Parkausweis für ein
auf sie oder ihn als Halterin bzw. Halter zugelassenes oder nachweis-
lich von ihr oder ihm dauerhaft genutztes Kraftfahrzeug. Nur in be-
gründeten Einzelfällen können mehrere Kennzeichen in dem Parkaus-

weis eingetragen werden.
(2) Anspruch auf Erteilung hat, wer in dem Bereich meldebehördlich
registriert ist, seinen Hauptwohnsitz in der Parkzone hat und dort
tatsächlich wohnt. Ein erteilter Bewohnerparkausweis beinhaltet kei-
ne Garantie auf einen Straßenparkplatz.
(3) Die Erteilung eines Bewohnerparkausweises kann versagt werden,
wenn der antragsstellenden Person ein eigener (privater) Parkplatz
zur Verfügung steht.
(4) Auf die Verordnung über die Erhebung von Gebühren für die Bewoh-
nerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebührenordnung) vom
14.12.2022 in der jeweils gültigen Fassung wird verwiesen.
§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Satzungstext mit
dem bekannt gemachten Satzungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeinde-
ordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen
der Satzung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebe-
nes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht
worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 14.12.2022
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Ordnungsbehördliche Ordnungsbehördliche Ordnungsbehördliche Ordnungsbehördliche Ordnungsbehördliche VVVVVerordnung vom 14.12.2022 über die Erhebung vonerordnung vom 14.12.2022 über die Erhebung vonerordnung vom 14.12.2022 über die Erhebung vonerordnung vom 14.12.2022 über die Erhebung vonerordnung vom 14.12.2022 über die Erhebung von
Gebühren für die Bewohnerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebüh-Gebühren für die Bewohnerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebüh-Gebühren für die Bewohnerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebüh-Gebühren für die Bewohnerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebüh-Gebühren für die Bewohnerparkausweise (Bewohnerparkausweisgebüh-
renordnung)renordnung)renordnung)renordnung)renordnung)
Auf Grundlage von § 6a Abs. 5a Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt geändert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 12. Juli 2021 (BGBl. I. S. 3108) i.V.m. § 4
Satz 2 der Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und
Güterbeförderung vom 05. Juli 2016 (GV. NRW. S.527), zuletzt geändert
durch Verordnung vom 01. Februar 2022 (GV. NRW. S. 141) i.V.m. § 38
Buchstabe b) des Gesetzes über Aufbau und Befugnisse der Ordnungsbehör-
den - Ordnungsbehördengesetz (OBG) - in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 13. Mai 1980 (GV. NRW. S. 528/SGV NRW 2060), zuletzt geändert
durch Artikel 7 des Gesetzes vom 23. Juni 2021 (GV.NRW. S. 762), hat der Rat
der Kreisstadt Euskirchen am 13.12.2022 folgende Verordnung beschlossen:
§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich§ 1 Sachlicher Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt unbeschadet der Ordnungsbehördlichen Verordnung
vom 13.12.2019 über die Erhebung von Parkgebühren im Gebiet der Stadt
Euskirchen für alle Straßen in Euskirchen, die sich in einer bestandskräftig
angeordneten Bewohnerparkzone befinden und für die die Kreisstadt Eus-
kirchen Baulastträger ist.
§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise§ 2 Gebühren für Bewohnerparkausweise
(1) Die Gebühr für die Ausstellung der Ausweise wird ab dem 01.01.2023 wie
folgt festgelegt:
• Jahresgebühr: 60,00 Euro
• Ersatzausstellung nach Verlust: 25,00 Euro
• Änderung des amtlichen Kennzeichens: 15,00 Euro
(2) Die Gebühr wird bei Ausstellung des Bewohnerparkausweises fällig.
§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten§ 3 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am 01.01.2023 in Kraft.
Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:Bekanntmachungsanordnung:
Die vorstehende Verordnung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es
wird ausdrücklich bestätigt, dass der beschlossene Verordnungstext mit

dem bekannt gemachten Verordnungstext übereinstimmt.
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Verord-
nung kann nach Ablauf von sechs Monaten nicht mehr geltend gemacht
werden, es sei denn
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Verordnung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht

worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet
worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 14.12.2022
Sacha Reichelt
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Öffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche BekanntmachungÖffentliche Bekanntmachung
InkrInkrInkrInkrInkrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nrafttreten des Bebauungsplanes Nr..... 140. 140. 140. 140. 140. Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus- Änderung/Ortsteil Eus-
kirchenkirchenkirchenkirchenkirchen
Der vom Rat am 27.09.2022 als Satzung beschlossene Bebauungsplan Nr.
140 im Ortsteil Euskirchen wird gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches
(BauGB) bekannt gemacht. Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebau-
ungsplan Nr. 140 /Ortsteil Euskirchen in Kraft und kann mit seiner Begrün-
dung und der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 1 BauGB
während der Dienststunden in der Planungsabteilung der Stadtverwaltung
Euskirchen, 53879 Euskirchen, Kölner Straße 75, Zimmer 270 oder auf der
Homepage der Stadt Euskirchen (https://www.euskirchen.de/wirtschaft-
bauen/planen-und-bauen/planungsrecht/) eingesehen werden. Ferner sind
die Bekanntmachung und der Bebauungsplan mit Begründung auch über
das Landesportal NRW unter dem Pfad https://bauleitplanung.nrw.de oder
https://bauportal.nrw einsehbar.
Jedermann kann über den Inhalt Auskunft erhalten. Die Abgrenzung des
Bereiches ist im beigefügten Übersichtsplan zu ersehen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltungsmachung der Verletzung von
Vorschriften sowie auf die Rechtsfolgen der nachstehenden Bestimmun-
gen des Baugesetzbuches und der Gemeindeordnung für das Land Nord-
rhein-Westfalen wird hingewiesen:
Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:Rechtsgrundlagen:
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.

November 2017 (BGBI.I S. 3634), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.
August 2020 (BGBI. I S. 1728) m. W. v. 14.08.2020 bzw. 01.11.2020
geändert wurde.
§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4:
(3) Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn
die in den §§ 39 bis 42 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten
sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er
die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem Entschädigungspflichti-
gen beantragt.
(4) Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von drei
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die in Absatz 3 Satz 1
bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des
Anspruchs herbeigeführt wird.
§ 215 Abs. 1:
Unbeachtlich werden
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächen-
nutzungsplanes und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächen-
nutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde
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unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend
gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214
Abs. 2 a beachtlich sind.
• Gemeindeordnung NRW § 7 Abs. 6 Satz 1 in der derzeit gültigen
Fassung:
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes
kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flä-
chennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht
mehr geltend gemacht werden, es sei denn,
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flä-

chennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache
bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Euskirchen, den 19.12.2022
Der Bürgermeister
Sacha Reichelt

Ende: Die Kreisstadt Euskirchen informiertEnde: Die Kreisstadt Euskirchen informiertEnde: Die Kreisstadt Euskirchen informiertEnde: Die Kreisstadt Euskirchen informiertEnde: Die Kreisstadt Euskirchen informiert
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Einladung
Einladung zur Jahresversammlung der Jagdgenossenschaft Euskir-
chen am 25.01.2023 um 19:00 Uhr ins Hotel Rothkopf, Kommerner
Str. 76 in 53879 Euskirchen.

TTTTTagesordnung:agesordnung:agesordnung:agesordnung:agesordnung:
TOP 1 Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung
TOP 2 Verlesen der Niederschrift vom 14.09.2021
TOP 3 Jahres- und Kassenbericht 2021 und 2022
TOP 4 Bericht der Kassenprüfung
TOP 5 Entlastung
TOP 6 Haushaltsplan 2023 und 2024
TOP 7 Verschiedenes

Gez. Hubertus Krupp -
Jagdvorsteher

Anzeige

Christoph Bär

Rechtsanwalt

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Datenschutzbeauftragter

www.kanzlei-mew.de | info@kanzlei-mew.de

Zum Markt 10 | 53894 Mechernich | 02443 9812 - 0 

Metternicher Str. 20 | 53919 Weilerswist | 02254 83782 - 0 

Kölner Str. 67 A | 50226 Frechen/Köln | 02234 96788 - 10

Rufen Sie uns an!Wir beraten 
Sie gerne.

FFFFFortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der ortsetzung der TTTTTitelseiteitelseiteitelseiteitelseiteitelseite
Mit feinem Strich und Genauig-
keit in der räumlichen Darstel-
lung hat er viele Gebäude und
Straßenzüge seiner Heimatstadt
Euskirchen mit Feder und Tusche
in Zeichnungen festgehalten, sei
es durch eigene Beobachtung,
sei es nach Ansichtskarten oder
Fotos. Signiert hat er seine Wer-
ke stets mit „Willy Loos“. Dabei
hat er einiges dokumentiert,
was so heute nicht mehr exis-
tiert.
Wilhelm Loos wurde am 29. April
1916 in Köln geboren und wuchs
in Euskirchen auf. Der gelernte
Verlagskaufmann arbeitete nach
dem Militärdienst im Zweiten
Weltkrieg als Hauptsekretär so-

wie Fahrdienstleiter bei der
Deutschen Bundesbahn. Schon
als Kind hatte Willy Loos gerne
gezeichnet.
Seit den 1960er-Jahren fertigte
er auch Auftragsarbeiten an, war
als Künstler in der Stadt be-
kannt und gefragt. Nach seiner
Pensionierung widmete sich Wil-
ly Loos ganz der Kunst. 1977
erschien zur 675 Jahr-Feier der
Stadt Euskirchen sein erstes
Mappenwerk, bestehend aus
verschiedenen Stadtansichten.
Weitere Mappenwerke in städ-
tischem Auftrag folgten, ebenso
wie Ausstellungen in Euskirchen
und der Region. 2002 zeigte ihn
das Stadtmuseum gemeinsam

mit anderen Künstlern in der
Sonderausstellung „Euskirchen
mit 12 Augen gesehen“.
Neben vielen Zeichnungen hat
er auch zahlreiche Gemälde, vor
allem Landschaftsdarstellungen,
in unterschiedlichen Techniken
wie Öl- und Aquarellmalerei an-
gefertigt.
Willy Loos starb am 20. Juni
2005 in Euskirchen.
Sein Talent gab Willy Loos an
seine Enkelin Iris Pütz weiter,
die Kurse in verschiedenen
künstlerischen Techniken gibt.
Neben den an das Stadtmuse-
um Euskirchen übergebenen
Werken von Willy Loos verwahrt
und verkauft Iris Pütz noch eini-

ge Gemälde und Zeichnungen
ihres Großvaters. Interessierte
können sich mit Frau Pütz in Ver-
bindung setzen unter info@iris-
puetz.de.

Erster Pilgerstammtisch
im neuen Jahr
Vortrag „Mitten drin statt nur dabei“

Neue Termine - Klön-Café

Die Jakobusfreunde Euskirchen la-
den zu ihrem ersten Pilgerstamm-
tisch im neuen Jahr ein. Er findet
statt am Montag, 9. Januar, um 19
Uhr im Pfarrzentrum St. Martin in
Euskirchen, Am Kahlenturm 2. Die
Besucher erwartet ein anderthalb-
stündiger spannender Vortrags- und
Impulsabend mit dem Pilgerbeglei-
ter Stefan Höne aus Wipperfürth.
Unter dem Motto „Mittendrin statt
nur dabei“ nimmt er die Gäste mit
auf den einzigartigen Jakobsweg.
Der Vortrag beginn am Somport-Pass
auf 1.600 Meter Höhe, einem einsa-
men Grenzübergang zwischen Spa-
nien und Frankreich. Ein Busfahrer
zeigt Stefan Höne den Einstieg in
den Ausstieg.
Von dort geht es über drei verschie-
dene Jakobsweg bis nach Santiago
de Compostela. Höne berichtet, wie

ihn dieser Weg nachhaltig veränder-
te, er seinen gutbezahlten und si-
cheren Job als Maschinenbauer und
Betriebswirt an den Nagel hängte
und heute seiner Berufung auf den
Jakobswegen in ganz Deutschland
nachgeht.
Wie er das macht, wer mitgeht und
was seine ganz persönlichen Erfah-
rungen als Pilgerbegleiter und Coach
nach sieben Jahren sind, zeigt Höne
mit ausdrucksstarken Bildern und in
kurzweilig erzählten eigenen erleb-
ten Geschichten. Er nimmt die Be-
sucher mit auf seine Reise und öffnet
ihnen Türen zu ihrer eigenen Reise.
Die Teilnahme am Pilgerstamm ist
kostenfrei. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Weitere Informationen
erhalten Interessierte unter
www.jakobusfreundeeuskirchen.de
und www.stefanhoene.de.

Liebe Seniorinnen und Senioren,
das neue Jahr beginnt. Auch in
2023 laden wir wieder jeden zwei-
ten Sonntag zum Klön-Café ein.
Beim nächsten Klön-Café am
Sonntag, 8.Januar, ab 14.30 Uhr
im Café Henry, Kommerner Str. 39
in Euskirchen (Eingang auch über
den Penny-Markt Parkplatz) gibt
es sicherlich viel über das ver-
gangene Weihnachtsfest und den
Jahreswechsel zu erzählen.
Bei Kaffee oder Tee und selbstge-
backenem Kuchen, freuen wir uns
auf einen netten Nachmittag, mit

viel Zeit zum klönen.
Anmeldungen sind nicht zwin-
gend notwendig. Um ein wenig
besser planen zu können, würden
wir uns über eine Anmeldung per
Mail an: sheines@drk-eu.de oder
telefonisch unter der:
0160-90125840 sehr freuen.
Die SSSSSenioren IIIIIn EEEEEuskirchen und
das Team des Café Henry freuen
sich auf einen schönen, gemütli-
chen Nachmittag, mit netten Ge-
sprächen.
Bis dahin, bleiben sie gesund und
schöne Grüße
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36 Jahre voller Erlebnisse,
Erinnerungen und Erfahrungen
Gabi Heimbach wurde feierlich als
stellvertretende Hausleitung an der Bildungsstätte Steinbachtalsperre verabschiedet

Smartphone-Kurs für User 55plus

WeihnachtsmarktWeihnachtsmarktWeihnachtsmarktWeihnachtsmarktWeihnachtsmarkt

Jörg von Lonski (Leiter AbteilungJörg von Lonski (Leiter AbteilungJörg von Lonski (Leiter AbteilungJörg von Lonski (Leiter AbteilungJörg von Lonski (Leiter Abteilung
Tagungshäuser und Liegenschaf-Tagungshäuser und Liegenschaf-Tagungshäuser und Liegenschaf-Tagungshäuser und Liegenschaf-Tagungshäuser und Liegenschaf-
ten) und Gabi Heimbach (stellver-ten) und Gabi Heimbach (stellver-ten) und Gabi Heimbach (stellver-ten) und Gabi Heimbach (stellver-ten) und Gabi Heimbach (stellver-
tretende Hausleitung Bildungs-tretende Hausleitung Bildungs-tretende Hausleitung Bildungs-tretende Hausleitung Bildungs-tretende Hausleitung Bildungs-
stätte Steinbachtalsperre)stätte Steinbachtalsperre)stätte Steinbachtalsperre)stätte Steinbachtalsperre)stätte Steinbachtalsperre)

tung des Außengeländes und Zelt-
platz und unzähligen Vater- Kind-
Wochenenden nur ein paar Mei-
lensteine der letzten 36 Jahre.
Bei allen Projekten war Frau
Heimbach immer mit Begeiste-
rung und Herz dabei, besonders
wenn es um die Arbeit mit Kin-
dern und Jugendlichen im Haus
ging. Dies konnte man auch den
zahlreichen Wortbeiträgen ihrer
Wegbegleiter:innen bei der Ver-

Am Montag, 19. Dezember, wurde
die stellvertretende Hausleitung
und pädagogische Leitung der Bil-
dungsstätte Steinbachtalsperre,
Gabi Heimbach, nach über 36 Jah-
ren mit einem adventlichen Fest in
den Ruhestand verabschiedet.
Frau Heimbach, die in Köln und
Bonn Diplom Pädagogik studiert
hat, übernahm 1986 die Stelle als
stellvertretende Hausleitung,
zunächst eigentlich nur als ein-

jährige Elternzeitvertretung.
Hieraus wurden dann am Ende vie-
le schöne Jahre mehr. In ihrer Wir-
kungszeit initiierte und begleite-
te Frau Heimbach viele kleine und
große Projekte im und um das
Haus und den Zeltplatz. 1987 führ-
te Frau Heimbach an der Bil-
dungsstätte die Kindergemein-
schaftstage für Schulklassen ein,
die bis heute Schwerpunkt des
Hauses sind. Gemeinsam mit dem

damaligen Haus-
leiter Alfons So-
pha gründete sie
1996, das bis heu-
te einzige Kinder-
zentrum im Erzbis-
tum Köln. Im Jahr
2002 schrieb sie
gemeinsam mit
Bernward Siemes
das Grundlagen-
konzept „Pänz.
Pänz…“ zu einer
Kinderpastoral im
Erzbistum Köln.
Dies sind neben
dem Anbau des
Hauses 1994, der
Neugestaltung der
Kapelle 2008, der
stetigen Gestal-

abschiedungsfeier am Montag
entnehmen. Immer wieder wurde
sie als gute Seele des Hauses und
als ruhender Pol herausgestellt.
Nach dem offiziellen Teil gab es
dann noch einen gemütlichen Aus-
tausch. Dafür wurde ein kleiner
Weihnachtsmarkt vor dem Haus
mit Punsch, Reibekuchen, ge-
brannten Mandeln, Lagerfeuer und
vielem mehr aufgebaut.

In diesem Kurs lernen Sie an drei
Vormittagen ab dem 19. Januar
die Möglichkeiten Ihres Android-
Smartphones kennen und souve-
rän zu nutzen. Die Referentin

zeigt im Haus der Familie Euskir-
chen, Herz-Jesu-Vorplatz 5, wie
man Kontakte anlegt und zum Te-
lefonieren nutzt, wie man Whats-
App, SMS und Emails sendet oder

über WLAN im Internet surft und
Bilder verschickt. Mit besonde-
rem Blick auf die Lernperspektive
älterer Menschen erläutert sie die
Installation von Anwendungen wie

Routenplaner und mehr.
Kursgebühr: 45 Euro
Anmeldung unter
Tel. 02251-9571120 oder
www.fbs-euskirchen.de
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Neue Drehleiter für
die Feuerwehr Euskirchen

3D-Treff in
der Stadt-
bibliothek
Euskirchen
Die Stadtbibliothek Euskirchen
lädt am 5. Januar 2023 um 15
Uhr erstmalig zum monatlichen
3D-Treff ein.
Es sind alle interessierten Men-
schen willkommen, die sich zum
Thema 3D-Druck austauschen
und eigene Projekte gestalten
möchten.
Der 3D-Treff bietet zudem Hilfe
beim Design und der Konstruk-
tion von 3D-Objekten durch
ausgewählte Expert*innen an.
Die individuellen 3D-Objekte
können dann mit dem 3D-Dru-
cker der Stadtbibliothek gefer-
tigt werden.
Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt. Der 3D-Treff soll 2023
immer am ersten Donnerstag
des Monats stattfinden.
Die Teilnahme ist kostenlos.
Weitere Informationen sind über
die Homepage https://www.kultur
hof.de/bibliothek abrufbar.

Foto: Markus Neuburg, Kreisstadt EuskirchenFoto: Markus Neuburg, Kreisstadt EuskirchenFoto: Markus Neuburg, Kreisstadt EuskirchenFoto: Markus Neuburg, Kreisstadt EuskirchenFoto: Markus Neuburg, Kreisstadt Euskirchen

Die Feuerwehr der Stadt Euskir-
chen ist seit Mitte Dezember
noch ein bisschen besser aus-
gestattet als zuvor. Die Florians-
jünger konnten vor wenigen Ta-
gen eine brandneue Drehleiter
mit Korb in Betrieb nehmen.
Erstmals in ihrer Geschichte hat
die Feuerwehr Euskirchen da-
mit nun zwei Drehleitern paral-
lel als Einsatzmittel zur Verfü-
gung. Dies ist insbesondere bei
großen Einsatzlagen von Vor-
teil. Durch unterschiedliche
Standorte der Drehleitern kann
so auch schneller eine Drehlei-
ter am jeweiligen Einsatzort
sein und dort zum Rettungsein-
satz beitragen. Die Stadt Eus-
kirchen investiert weiterhin,
um den hauptamtlichen als
auch überwiegend ehrenamtli-
chen Wehrleuten die moderns-
ten und technisch fortschritt-
lichsten Einsatzmittel zum
Schutze der Bürgerinnen  und
Bürger zur Verfügung zu stel-
len. Die Drehleiter hat mit Blick

auf die Menschen- und Tierret-
tung eine besondere Bedeu-
tung, da sie in kurzer Zeit auf-
gebaut und einsatzfähig ist.
Ebenso kann die Drehleiter mit
einem festmontierten Wasser-
werfer zur Brandbekämpfung
eingesetzt werden. In den kom-
menden Tagen und Wochen wer-
den alle Kameradinnen und
Kameraden, die bereits Dreh-
leitermaschinisten sind, in das
neue Fahrzeug eingewiesen.
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Seniorenkino mit „Elvis“ am 4. Januar
Auch in 2023 wird die Reihe
„Kino für Senioren“ zu dem das
Seniorenbüro der Kreisstadt
Euskirchen gemeinsam mit dem
Kino-Center Galleria, Berliner
Straße 23, jeden ersten Mitt-
woch im Monat einlädt fortge-
führt. Am 4. Januar starten wir
mit dem Film „Elvis“.
Zum Film:Zum Film:Zum Film:Zum Film:Zum Film:
Als der junge Sänger Elvis Pres-
ley (Austin Butler) von dem zwie-
lichtigen Colonel Tom Parker
(Tom Hanks) entdeckt wird, ist
es der Auftakt einer Erfolgsge-
schichte. Elvis wird von dem
Rummelplatz-Manager zur At-

traktion einer durch die USA tin-
gelnden Show gemacht und avan-
ciert bald zum Superstar. Die ei-
genwilligen Tanzbewegungen
des mit Blues und Gospel-Mu-
sik aufgewachsenen Elvis verset-
zen vor allem seine weiblichen
Fans in Ekstase, doch erzürnen
auch die Sittenwächter. Während
Elvis sich in seiner Zeit als US-
Soldat in Deutschland in die jun-
ge Priscilla (Olivia DeJonge) ver-
liebt und so eine weitere signi-
fikante und prägende Person in
sein Leben tritt, bekommt die
Beziehung zu seinem Manager
im Laufe von 20 Jahren immer

mehr Risse. Als die Gewalt ge-
gen Schwarze zunimmt und Mar-
tin Luther King ausgerechnet in
Elvis’ Heimat Memphis ermor-
det wird, will sich der Superstar
klar positionieren. Doch nicht nur
dafür muss er sich gegen den
Colonel durchsetzen - auch sei-
ne eigenen Vorstellungen vom
Verlauf seiner Karriere stimmen
immer weniger mit denen von
Tom Parker überein...
Das Kinocenter bietet Vorstel-
lungen um 14.30 und um 15 Uhr
an. Eintrittskarten können un-
ter https://www.cineplex.de/eus-
kirchen/ oder direkt an der

Kinokasse erworben werden
auch im Vorfeld schon täglich ab
16 Uhr.
Der Eintritt beträgt 6,50 Euro.
Für Inhaber des Euskirchen-Pas-
ses gibt es eine Ermäßigung.
Vor Filmbeginn kann bei einer
Tasse Kaffee und einem Stück
Kuchen geklönt werden.
Weitere Vorstellungen finden
jeweils am ersten Mittwoch im
Monat statt.
Für Fragen und Anregungen errei-
chen Sie uns unter: Seniorenbüro
der Kreisstadt Euskirchen,
mailto:senioren@euskirchen.de
oder Telefonnummer 02251/14-222
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Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchen

Bahnhofstrasse bleibt Fußgängerzone

Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchen

1,28 Millionen Euro unbürokratische Coronahilfen

Bleibt dauerhaft Fußgängerzone:Bleibt dauerhaft Fußgängerzone:Bleibt dauerhaft Fußgängerzone:Bleibt dauerhaft Fußgängerzone:Bleibt dauerhaft Fußgängerzone:
Die Bahnhofstrasse in Euskirchen.Die Bahnhofstrasse in Euskirchen.Die Bahnhofstrasse in Euskirchen.Die Bahnhofstrasse in Euskirchen.Die Bahnhofstrasse in Euskirchen.

Ausschuss schließt sich Ausschuss schließt sich Ausschuss schließt sich Ausschuss schließt sich Ausschuss schließt sich VVVVVorschlagorschlagorschlagorschlagorschlag
von Bürgermeister Sacha Reichltvon Bürgermeister Sacha Reichltvon Bürgermeister Sacha Reichltvon Bürgermeister Sacha Reichltvon Bürgermeister Sacha Reichlt
an, aus der Bahnhofstrasse dau-an, aus der Bahnhofstrasse dau-an, aus der Bahnhofstrasse dau-an, aus der Bahnhofstrasse dau-an, aus der Bahnhofstrasse dau-
erhaft eine Fußgängerzone zuerhaft eine Fußgängerzone zuerhaft eine Fußgängerzone zuerhaft eine Fußgängerzone zuerhaft eine Fußgängerzone zu
machen. Einjährige Erprobungs-machen. Einjährige Erprobungs-machen. Einjährige Erprobungs-machen. Einjährige Erprobungs-machen. Einjährige Erprobungs-
phase positiv beendet.phase positiv beendet.phase positiv beendet.phase positiv beendet.phase positiv beendet.
Schon im letzten Jahr hatte sich
die SPD in Euskirchen dafür aus-
gesprochen, dass die Bahnhof-
straße in Euskirchen als Aushän-
geschild für die Besucher, die Eus-
kirchen mit Bahn und Bus ansteu-
ern, für Fußgänger reserviert sein
sollte.
Nachdem in 2021 die Probepahse
wegen der Flutkatastrophe nicht
aussagekräftig genug war, wurde
sie bis 2022 verlängert. Jetzt kann
man verläßlich sagen, dass die
Euskirchener die Verlängerung

der Fußgängerzone bis vor den
Bahnhof angenommen haben.
Auch Besucher der Stadt äußern
sich positiv. Die Anlieger,
insbesondere die Gastronomiebe-
triebe, haben einen Mehrgewinn
durch den fehlenden Straßenver-
kehr. Und die Gäste schätzen es,
wenn an den Tischen keine Autos
mehr vorbeirauschen. Zuvor hät-
te man manche Autofahrer durch
das offene Autofenster „füttern“
können, ohne aufzustehen. Diese
Zeiten sind zum Glück vorbei!
Die Euskirchen SPD hatte für die
Jahre 2020 bis 2022 beantragt,
zur Förderung der Gastronomie-
und Einzelhandelsbetriebe auf die
Erhebung von Gebühren für die
Aussengastromonie und auf Ver-

kaufsständer im Aussenbereich zu
verzichten. Zusätzlich soll den
Betrieben eine großzügie Auswei-
tung der Flächen von seiten der
Stadt angedient werden. Dies hat-
te der Stadtrat seinerzeit einstim-
mig beschlossen.
„Die SPD in Euskirchen freut sich,
dass auch die Bahnhofstraße zu
einer kleinen Gastro-Meile gewor-
den ist und fast das ganze Jahr
über Tische und Stühle zum ver-
weilen einladen. Wenn die Flut-
schäden im unteren Bereich alle
behoben sind und sich vielleicht
auch dort weitere Betriebe ansie-
deln, wird die neue Bahnhofstra-
ße ein gelunges Aushängeschild
für Euskirchen werden“, sagte
Michael Höllmann, SPD-Fraktions-

chef und Sprecher im Wirtschafts-
förderungsausschuss. www.spd-
euskirchen.de

Michael Höllmann

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchenarteien CDU Euskirchen

Der nordrhein-westfälische Land-
tag hat Ende Dezember im Haus-
halts- und Finanzausschuss zur
Finanzierung der direkten und in-
direkten Folgen der Corona-Krise
500 Millionen Euro für die Kom-
munen bereitgestellt. Der Aus-
schuss ist damit einer Initiative
der Landesregierung gefolgt. Dazu
erklärt der CDU-Landtagsabge-

ordnete Klaus Voussem:
„Unsere Kommunen in Nordrhein-
Westfalen wie die Stadt Euskir-
chen standen und stehen ange-
sichts der Corona-Krise vor gro-
ßen Herausforderungen. Auch
heute wirken sich die Kosten der
Pandemie weiter auf die Haus-
halte in den Städten, Gemeinden
und Kreisen aus. Deshalb freut es

mich sehr, dass die Kommunen
gänzlich unbürokratisch ohne An-
trag zusätzliche Mittel zur Ent-
lastung erhalten, die noch in die-
sem Jahr ausgezahlt werden.
Grundlage der Berechnung ist
schlicht die Einwohnerzahl, wo-
bei der Zuschuss mindestens
300.000 Euro beträgt. Damit stär-
ken wir explizit den ländlichen

Raum, der ansonsten aufgrund der
geringeren Einwohnerzahl benach-
teiligt worden wäre. Konkret flie-
ßen 1.287.281,04 Euro in die Stadt
Euskirchen. Mit den Mitteln sol-
len die direkten und indirekten
Folgen der Bewältigung der Coro-
na-Krise in Euskirchen abgefedert
werden.“

Klaus M. Voussem

Smartphone-Stammtisch
Liebe Seniorinnen und Senioren,
auch im Jahr 2023 laden wir Sie
ganz herzlich zum Smartphone-
Stammtisch ins Cafe Henry,
Kommerner Str. 39 in Euskir-
chen (Eingang auch über den
Penny-Markt Parkplatz) ein.
Das nächste Treffen findet am
Donnerstag, 12. Januar, ab
15.30 Uhr statt.
In geselliger Runde wollen wir
uns wieder über Fragen und
Themen rund um das Smartpho-
ne / Handy unterhalten und Hil-
fen geben. Fragen zum Treffen
beantworten wir gerne:
Per Mail an: sheines@drk-
eu.de oder telefonisch unter:
0160-90125840
Wir freuen uns auf Sie!

Senioren In Euskirchen (SIE),
die Verbraucherzentrale (VBZ)
und das Team des DRK-Mehr-
generationenhaus, Euskirchen
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Bund verlängert Frist für Wiederaufbauhilfe

WARUM WIR NICHT MIT EINEM BLACKOUT RECHNEN
MÜSSEN

Ende:Ende:Ende:Ende:Ende:     Aus der Aus der Aus der Aus der Aus der Arbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der PArbeit der Parteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchenarteien SPD Euskirchen

In den sozialen Medien beschäfti-In den sozialen Medien beschäfti-In den sozialen Medien beschäfti-In den sozialen Medien beschäfti-In den sozialen Medien beschäfti-
gen sich viele Menschen mit dergen sich viele Menschen mit dergen sich viele Menschen mit dergen sich viele Menschen mit dergen sich viele Menschen mit der
FFFFFrrrrrage:age:age:age:age: Droht im k Droht im k Droht im k Droht im k Droht im kommenden ommenden ommenden ommenden ommenden Win-Win-Win-Win-Win-
ter ein blackout? Politiker greifenter ein blackout? Politiker greifenter ein blackout? Politiker greifenter ein blackout? Politiker greifenter ein blackout? Politiker greifen
das das das das das TTTTThema auf und entwickhema auf und entwickhema auf und entwickhema auf und entwickhema auf und entwickeln ei-eln ei-eln ei-eln ei-eln ei-
gene gene gene gene gene Antworten.Antworten.Antworten.Antworten.Antworten. So gewinnt die- So gewinnt die- So gewinnt die- So gewinnt die- So gewinnt die-
ses ses ses ses ses TTTTThema an Dynamik,hema an Dynamik,hema an Dynamik,hema an Dynamik,hema an Dynamik, die sich die sich die sich die sich die sich
von der Realität abkoppelt.von der Realität abkoppelt.von der Realität abkoppelt.von der Realität abkoppelt.von der Realität abkoppelt.
WAS IST EIN BLACKOUT ÜBER-WAS IST EIN BLACKOUT ÜBER-WAS IST EIN BLACKOUT ÜBER-WAS IST EIN BLACKOUT ÜBER-WAS IST EIN BLACKOUT ÜBER-
HAUPT?HAUPT?HAUPT?HAUPT?HAUPT?
Ein Blackout ist ein unkontrollier-
ter großflächiger Zusammenbruch
des Stromnetzes. Es fließt kein
Strom mehr - und das zumindest
in einem großen Teil von Konti-
nentaleuropa, weil es ein gemein-
sames europäisches Verbundnetz
gibt. Nichts geht mehr. Ist damit
zu rechnen?
ERGEBNIS DES STRESSTESTS DERERGEBNIS DES STRESSTESTS DERERGEBNIS DES STRESSTESTS DERERGEBNIS DES STRESSTESTS DERERGEBNIS DES STRESSTESTS DER
BUNDESRESGIERUNGBUNDESRESGIERUNGBUNDESRESGIERUNGBUNDESRESGIERUNGBUNDESRESGIERUNG
Die Netzbetreiber in Deutschland
haben im Auftrag der Bundesre-
gierung im zweiten Stresstest ver-
schiedene Szenarien zur Sicher-

heit der Stromversorgung für den
kommenden Winter durchgerech-
net. Selbst auf Basis des schlech-
testen von den vier deutschen
Netzbetreibern untersuchten Sze-
narios ist im Ergebnis nicht mit
einem Blackout zu rechnen.
WIE WIE WIE WIE WIE VERMEIDEN NETZBETREI-VERMEIDEN NETZBETREI-VERMEIDEN NETZBETREI-VERMEIDEN NETZBETREI-VERMEIDEN NETZBETREI-
BER EINEN NETZZUSAMMEN-BER EINEN NETZZUSAMMEN-BER EINEN NETZZUSAMMEN-BER EINEN NETZZUSAMMEN-BER EINEN NETZZUSAMMEN-
BRUCH?BRUCH?BRUCH?BRUCH?BRUCH?
Das Stromnetz ist ein komplexes
System. Doch die Netzbetreiber
sorgen dafür, dass es sicher und
stabil arbeitet. Sie halten Stro-
merzeugung und Stromverbrauch
im Gleichgewicht und bewahren
Leitungen vor Überlastungen. Sie
gehen verantwortungsvoll mit Ri-
siken für die Systemsicherheit um
und verfügen über Instrumente,
um selbst angespannte Situatio-
nen und Engpässe zu bereinigen,
um einen Blackout zu vermeiden.
Das kann auch auf der Internet-
seite des für Euskirchen zustän-

digen Netzbetreibers Amprion
unter www.amprion.de nachgele-
sen werden.
KRISENSTIMMUNG ERZEUGTKRISENSTIMMUNG ERZEUGTKRISENSTIMMUNG ERZEUGTKRISENSTIMMUNG ERZEUGTKRISENSTIMMUNG ERZEUGT
AUFMERKSAMKEITAUFMERKSAMKEITAUFMERKSAMKEITAUFMERKSAMKEITAUFMERKSAMKEIT
Warum also verbreiten viele Op-
positionspolitiker die Falschinfo-
mation, dass in Deutschland im
kommenden Winter blackouts zu
erwarten sind? Weil es die beste
Methode ist, um Aufmerksamkeit
zu bekommen. Am besten noch,
wenn man für künstlich erzeugte
Krisen die passenden Lösungsan-
sätze präsentieren kann. Dann
steht man als Held dar und kann
sich profilieren. Wenn sich die Ur-
heber der Falschinformationen
längst korrigieren mussten, kur-
sieren die Kriseninfomationen
weiter durch die Medien und so-
zialen Netzwerke. Das ist das so
oft von Donald Trump angewen-
dete Prinzip, das auch hier wirkt.
WWWWWARARARARARUM UM UM UM UM WIR UNS KEINE SOR-WIR UNS KEINE SOR-WIR UNS KEINE SOR-WIR UNS KEINE SOR-WIR UNS KEINE SOR-

GEN MAGEN MAGEN MAGEN MAGEN MACHEN SOLLCHEN SOLLCHEN SOLLCHEN SOLLCHEN SOLLTENTENTENTENTEN
„Unsere Stromnetze sind stabil und
sicher und die Netzbetreiber ver-
stehen seit über hundert Jahren
ihr Handwerk, uns zuverlässig mit
Strom zu versorgen. Selbst in den
kritischsten Situationen, wenn in
Mangellagen zusätzlich Kraftwer-
ke plötzlich ausfielen oder Wind-
kraftanlagen abgeschaltet werden
müssten, würden blackouts verhin-
dert werden. Wenn alle Maßnah-
men nicht ausreichten, würden
einzelne Großverbraucher oder
kleinere Regionen vom Netz ge-
nommen und kurze Zeit wieder
zugeschaltet werden. Innerhalb von
Minuten haben alle wieder Strom.
Das macht mir keine Sorgen“, sag-
te Michael Höllmann, SPD-Frakti-
onsvorsitzender und städtischer
Vertreter beim kommunalen Ener-
gieversorger e-regio. www.spd-
euskirchen.de

Michael Höllmann

Die SPD im Kreis Euskirchen hatDie SPD im Kreis Euskirchen hatDie SPD im Kreis Euskirchen hatDie SPD im Kreis Euskirchen hatDie SPD im Kreis Euskirchen hat
schon seit längerem kritisiert,schon seit längerem kritisiert,schon seit längerem kritisiert,schon seit längerem kritisiert,schon seit längerem kritisiert,
dass die alte Frist zur Einreichungdass die alte Frist zur Einreichungdass die alte Frist zur Einreichungdass die alte Frist zur Einreichungdass die alte Frist zur Einreichung
der der der der der Anträge auf Anträge auf Anträge auf Anträge auf Anträge auf WiederWiederWiederWiederWiederaufbau-aufbau-aufbau-aufbau-aufbau-
hilfe nach der Flutkatastrophe zuhilfe nach der Flutkatastrophe zuhilfe nach der Flutkatastrophe zuhilfe nach der Flutkatastrophe zuhilfe nach der Flutkatastrophe zu
kurz ist. Der Bund hat diese Fristkurz ist. Der Bund hat diese Fristkurz ist. Der Bund hat diese Fristkurz ist. Der Bund hat diese Fristkurz ist. Der Bund hat diese Frist
jetzt großzügig verlängert.jetzt großzügig verlängert.jetzt großzügig verlängert.jetzt großzügig verlängert.jetzt großzügig verlängert.
Das Bundeskanzleramt hat eine
Verlängerung der Antragsfrist für
die Wiederaufbauhilfe aus dem
Wiederaufbaufonds von Bund und
Ländern um drei Jahre bis zum

Juni 2026 zugesagt.
„Für betroffene Bürger*innen,
Unternehmen und Kommunen sind
dies gute Nachrichten. Kommu-
nen im Kreis Euskirchen müssen
in Teilen Infrastruktur aufbauen,
die mehrere Jahre gewachsen ist.
Auch Bürger*innen und Unterneh-
men stehen zum Teil vor den Trüm-
mern ihrer Existenz. Mit der Ver-
längerung der Antragsfrist wird
daher Druck aus dem Kessel ge-

nommen“, kommentiert Thilo
Waasem, Vorsitzender der SPD-
Kreistagsfraktion, den Beschluss
aus Berlin.
Das Signal aus Berlin zeigt deut-
lich, dass die SPD-geführte Bun-
desregierung an der Seite der
Kommunen steht.
„Jetzt ist es Aufgabe der nor-
drhein-westfälischen Landesre-
gierung, dafür zu sorgen, dass das
Geld bei den Betroffenen auch

ankommt. Hieran hakt es in NRW
leider immer noch. So haben
bisher erst 641 von 7100 betrof-
fenen Unternehmen einen Antrag
gestellt. Das liegt insbesondere
an den zu komplizierten und auf-
wendigen Antragsverfahren. Hier
muss die Landesregierung unbe-
dingt nachsteuern“, so Thilo Waa-
sem abschließend. www.spd-
euskirchen.de

Michael Höllmann

Treppenlifte & Aufzüge

Tel. 02443 - 90 27 830

treppenlifte.de
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Energetisch im Gleichgewicht
Was Bauherren und Modernisierer zum neuen Gebäudeenergiegesetz wissen sollten

Egal ob Neubau oder umfassende Modernisierung: Hausbesitzer habenEgal ob Neubau oder umfassende Modernisierung: Hausbesitzer habenEgal ob Neubau oder umfassende Modernisierung: Hausbesitzer habenEgal ob Neubau oder umfassende Modernisierung: Hausbesitzer habenEgal ob Neubau oder umfassende Modernisierung: Hausbesitzer haben
die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu beachten.die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu beachten.die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu beachten.die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu beachten.die Vorgaben des Gebäudeenergiegesetzes zu beachten.
Foto: djd/VDPMFoto: djd/VDPMFoto: djd/VDPMFoto: djd/VDPMFoto: djd/VDPM

Wärmegedämmte Fassaden tragen zum Ener-Wärmegedämmte Fassaden tragen zum Ener-Wärmegedämmte Fassaden tragen zum Ener-Wärmegedämmte Fassaden tragen zum Ener-Wärmegedämmte Fassaden tragen zum Ener-
giesparen und somit zum Klimaschutz bei.giesparen und somit zum Klimaschutz bei.giesparen und somit zum Klimaschutz bei.giesparen und somit zum Klimaschutz bei.giesparen und somit zum Klimaschutz bei.
Foto: djd/VDPMFoto: djd/VDPMFoto: djd/VDPMFoto: djd/VDPMFoto: djd/VDPM

Ein gutes Drittel des Energiever-
brauchs in Deutschland entfällt auf
den Gebäudebereich. Um Bauher-
ren und Modernisierer zu ener-
giesparenden Maßnahmen zu ani-
mieren, hat der Gesetzgeber in
den vergangenen Jahren eine Viel-
zahl an Verordnungen und Geset-
zen erlassen. Das neue Gebäude-
energiegesetz (GEG), das Ende
2020 in Kraft getreten ist, soll für
mehr Klarheit sorgen. Es fasst drei
umfassende Regelwerke zusam-
men und soll somit Architekten,

Planern und Bauun-
ternehmen die Ar-
beit erleichtern. Aber
auch Hausbesitzer
sollten die wichtigs-
ten Punkte kennen.
Einfaches Nach-Einfaches Nach-Einfaches Nach-Einfaches Nach-Einfaches Nach-
weisverfahren fürweisverfahren fürweisverfahren fürweisverfahren fürweisverfahren für
NeubautenNeubautenNeubautenNeubautenNeubauten
Ein vereinfachtes
Nachweisverfahren
für neue Wohnge-
bäude soll Bauher-
ren und Planer ent-
lasten. Das soge-
nannte Modellge-
bäudeverfahren er-
möglicht Nachwei-
se, ohne dass für je-
des Haus aufwendi-
ge Berechnungen
erforderlich sind.
Bei der Sanierung
von Altbauten blei-
ben die Anforderun-
gen auf dem Stand
der bisherigen En-
e r g i e e i n s p a r v e r-

Keine Zuschüsse verschenkenKeine Zuschüsse verschenkenKeine Zuschüsse verschenkenKeine Zuschüsse verschenkenKeine Zuschüsse verschenken
Die erste Anlaufstelle für eine
energetische Sanierung sind En-
ergieberater und Fachhandwer-
ker vor Ort. Sie können die Ist-
Situation aufnehmen und geeig-
nete Maßnahmen vorschlagen.
Wichtig dabei ist die Orientie-
rung an den KfW-Effizienzhaus-
standards. „Je kleiner der Wert
ist, desto geringer ist der Ener-
giebedarf der Immobilie und
desto mehr staatliche Förderung
gibt es“, erklärt Antje Hannig
weiter. Als Referenz dient ein
KfW-Effizienzhaus 100, das den
gesetzlichen Vorgaben des GEG
entspricht. Im Vergleich dazu
benötigt ein Effizienzhaus 55
lediglich noch 55 Prozent der

ordnung bestehen. Das erklärte
Ziel des Gesetzgebers ist ein
nahezu klimaneutraler Gebäu-
debestand bis zum Jahr 2050.
„Der Gebäudehülle, und hier
insbesondere der Wärmedäm-
mung der Außenwände, kommt
eine besondere Bedeutung zu“,
erklärt Antje Hannig vom Ver-
band für Dämmsysteme, Putz und
Mörtel (VDPM). Schließlich geht
in ungedämmten Altbauten viel
Heizenergie ungenutzt nach
außen verloren.

Primärenergie. Die aktuellen
KfW-Förderprogramme können
pro Wohneinheit bis zu 48.000
Euro an Investitionszuschüssen
ausmachen. Alternativ können
Sanierer auch die steuerliche
Förderung nutzen, auf diese
Weise sind Förderbeträge von
bis zu 40.000 Euro verteilt auf
drei Jahre möglich. Vorteil: Die
Sanierung kann sofort beginnen,
die unkomplizierte Abrechnung
erfolgt später über die Steuer-
erklärung. Wichtig ist in diesem
Zusammenhang die Bescheini-
gung des ausführenden Fachun-
ternehmens.
Unter www.vdpm.info etwa gibt
es ausfüllbare Muster und viele
weitere Informationen. (djd)
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Der Verbandkasten wird oft vergessen

Foto: Auto-Medienportal.Net/Goslar InstitutFoto: Auto-Medienportal.Net/Goslar InstitutFoto: Auto-Medienportal.Net/Goslar InstitutFoto: Auto-Medienportal.Net/Goslar InstitutFoto: Auto-Medienportal.Net/Goslar Institut

Ihm wird meist wenig Aufmerk-
samkeit zuteil, und er führt in
der Regel ein unbeachtetes Da-
sein im Auto: der Verbandkas-
ten. Manch Fahrzeugbesitzer
weiß im Zweifelsfall gar nicht,
wo er steckt. Es ist gut, wenn er
nicht benötigt wird, dennoch
sollte hin und wieder ein Blick
auf ihn geworfen werden, denn
er hat ein Ablaufdatum.
Laut § 35h der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) hat jeder Auto-
fahrer einen Verbandkasten mit-

zuführen. Für Kraftfahrzeuge mit
mehr als 22 Plätzen sind sogar
zwei Erste-Hilfe-Koffer vorge-
schrieben. Wer gegen diese Vor-
schrift verstößt oder wer mit ei-
nem veralteten Verbandkasten
erwischt wird, muss mit einem
Bußgeld rechnen. Nur Motor-
radfahrer sind nicht verpflichtet,
Verbandsmaterial an Bord zu
haben.
Seit 2014 dürfen nur noch Ver-
bandkästen verkauft werden,
die der DIN-Norm Nr. 13164 ge-

nügen. Allerdings genüge nach
den einschlägigen Regelungen
der StVZO zum Mitführen jeder
Verbandkasten, der den Zweck
zur Erste-Hilfe-Leistung ausrei-
chend erfülle, erläutert der
ADAC. Deshalb darf auch über
das Jahr 2014 hinaus ein alter
Verbandkasten bis zum Errei-
chen seines Verfallsdatums ver-
wendet werden.
In einen Verbandskasten gehö-
ren neben anderen Inhalten ge-
nau vorgeschriebene Heftpflas-
ter, Verbandpäckchen, Wund-
schnellverbände, Kompressen
und Fixierbinden, ferner Ver-
bandtücher, Dreiecktücher, eine
Rettungsdecke, Feuchttücher
und Einmalhandschuhe sowie
eine Erste-Hilfe-Anleitung. Das
Verfallsdatum vieler der Utensi-
lien hängt nicht zuletzt damit
zusammen, dass die Materia-
lien, die steril sein müssen, dies
auch bleiben sollen. In der Re-
gel ist ein neu erstandener Ver-
bandkasten vier Jahre haltbar.
Nach dieser Zeit sollte er durch
einen neuen ersetzt werden.
Übrigens muss sich das vorge-
schriebene Verbandmaterial und
Erste-Hilfe-Zubehör nicht unbe-
dingt in einem Kasten befinden,
auch wenn davon immer die
Rede ist. Auch eine entsprechen-
de Tasche ist vollkommen regel-
konform, da der Gesetzgeber nur
vorgibt, welche Inhalte das Ers-
te-Hilfe-Set aufweisen muss. Ob
Kasten oder Tasche - Hauptsa-
che das Verbandmaterial und

die anderen Utensilien werden
vor Verschmutzung und Feuch-
tigkeit geschützt.
Um im Notfall schnell helfen zu
können, sollten Autofahrer je-
doch nicht nur regelmäßig über-
prüfen, dass ihr Verbandkasten
den Vorschriften entspricht und
nicht überaltert ist. Die Erste-
Hilfe-Ausrüstung muss bei Be-
darf auch schnell griffbereit sein.
Deshalb verbietet es sich von
selbst, den Verbandkasten beim
Beladen des Autos im Gepäck-
raum weit unten zu verstauen.
Denn wer erst seinen Kofferraum
ausräumen muss, um Erste Hilfe
leisten zu können, verliert
möglicherweise wertvolle Zeit.
In modernen Fahrzeugen ist der
Verbandkasten meist werkssei-
tig verstaut. Doch auch auf die-
sen Platz sollte man für den Fall
der Fälle schnellen Zugriff ha-
ben.
Nicht in einem Kfz-Verbandkas-
ten aufbewahrt werden sollten
hingegen Medikamente, auch
keine Salben oder Schmerzmit-
tel. Denn für die medikamentö-
se Behandlung eines Unfallop-
fers sind die professionellen
Rettungskräfte zuständig. Um
für den Notfall selbst gut gerüs-
tet zu sein, empfiehlt es sich
stattdessen, von Zeit zu Zeit sei-
ne Kenntnisse in einem Erste-
Hilfe-Kursus aufzufrischen. Denn
der Verbandkasten hilft nur dann
wirklich, wenn sein Inhalt im
Ernstfall auch richtig eingesetzt
wird. (ampnet/jri)



Rundblick Euskirchen – 30. Dezember 2022 – Woche 52 – Nr. 26 – Rautenberg Media „Lokaler gehts nicht!“ 25

Die Notrufsäule
hat noch nicht ausgedient

Alle zwei Kilometer steht eineAlle zwei Kilometer steht eineAlle zwei Kilometer steht eineAlle zwei Kilometer steht eineAlle zwei Kilometer steht eine
Notrufsäule an der Autobahn. EinNotrufsäule an der Autobahn. EinNotrufsäule an der Autobahn. EinNotrufsäule an der Autobahn. EinNotrufsäule an der Autobahn. Ein
Pfeil und eine Zahl auf den Leit-Pfeil und eine Zahl auf den Leit-Pfeil und eine Zahl auf den Leit-Pfeil und eine Zahl auf den Leit-Pfeil und eine Zahl auf den Leit-
pfosten geben Richtung und Ab-pfosten geben Richtung und Ab-pfosten geben Richtung und Ab-pfosten geben Richtung und Ab-pfosten geben Richtung und Ab-
stand an. stand an. stand an. stand an. stand an. Foto: Antranias/pixaFoto: Antranias/pixaFoto: Antranias/pixaFoto: Antranias/pixaFoto: Antranias/pixa
bay.com/mid/akbay.com/mid/akbay.com/mid/akbay.com/mid/akbay.com/mid/ak

In Zeiten von Handys und ande-
ren digitalen Kommunikations-
mitteln mögen die Notrufsäulen
an der Autobahn etwas in Ver-
gessenheit geraten sein. Wer-
den sie eigentlich noch genutzt?
Und mit wem wird man da
überhaupt verbunden?
Eine Notrufsäule ist neben ih-
rem leuchtend orangefarbenen
Gehäuse am Verkehrsschild 365-
51 erkennbar: ein Telefonpikto-
gramm und „SOS“ innerhalb ei-
nes blauen Vierecks. Sollte das
Auto streiken und es ist keine
Säule in Sicht, sollte man die
alle 100 Meter angebrachten
Leitpfosten anschauen. Ein klei-
ner Pfeil und eine Zahl geben
Richtung und Abstand zur nächs-
ten Notrufsäule an. Weit muss
man dafür nicht gehen: Sie sind
im Schnitt in Abständen von zwei
Kilometern aufgestellt. Egal, wo
man sich befindet, die nächste
Säule ist also höchstens 1.000
Meter entfernt.
Notrufsäulen haben eine selbst-
erklärende Funktion: Bei Not-
fällen kann dort Hilfe gerufen
werden. Aber auch wenn das
Auto eine Panne hat und nicht
mehr weiter möchte, kann man
dort die rettenden Engel bestel-
len. Obwohl die meisten Men-
schen in Notfällen zum Handy
greifen, laufen diese schon mal
Gefahr, dass ihnen der Saft aus-
geht - natürlich genau dann,
wenn das Auto den Geist auf-
gibt. Von Funklöchern ganz zu
schweigen. Die Zahlen belegen
durchaus den Sinn der Säulen:
Jährlich werden über diesen Weg
immerhin circa 46.000 Notrufe
abgesetzt, im Schnitt alle elf
Minuten einer.

Wer spricht? Seit 1999 landen
die Anrufe beim Notruf der Au-
toversicherer in Hamburg und
werden an den zuständigen Not-
dienst weitergeleitet. Im Gegen-
satz zum Anruf per Handy braucht
man sich dabei keine malerische
Beschreibung des Standorts zu
überlegen: Dieser wird nämlich
direkt an die Notrufzentrale
übermittelt.
Generell gilt: Bei Notfällen Ruhe
bewahren! Stellen Sie das Warn-
dreieck auf und schalten Sie die
Warnblinkanlage ein. Vergessen
Sie nicht, die Warnweste anzu-
ziehen! Warten Sie nach dem
Absetzen des Notrufs hinter der
Leitplanke auf Hilfe. (mid/ak)
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Gute Luft ist kein Luxus
Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung gehört zum Standard
moderner Haustechnik

Bei der Planung eines energieeffizienten Neubaus oder im Rahmen einerBei der Planung eines energieeffizienten Neubaus oder im Rahmen einerBei der Planung eines energieeffizienten Neubaus oder im Rahmen einerBei der Planung eines energieeffizienten Neubaus oder im Rahmen einerBei der Planung eines energieeffizienten Neubaus oder im Rahmen einer
energetischen Sanierung sollte ein zeitgemäßes Lüftungssystem obliga-energetischen Sanierung sollte ein zeitgemäßes Lüftungssystem obliga-energetischen Sanierung sollte ein zeitgemäßes Lüftungssystem obliga-energetischen Sanierung sollte ein zeitgemäßes Lüftungssystem obliga-energetischen Sanierung sollte ein zeitgemäßes Lüftungssystem obliga-
torisch sein. Foto: djd/BDH/Robert Kneschke - stock.adobe.cotorisch sein. Foto: djd/BDH/Robert Kneschke - stock.adobe.cotorisch sein. Foto: djd/BDH/Robert Kneschke - stock.adobe.cotorisch sein. Foto: djd/BDH/Robert Kneschke - stock.adobe.cotorisch sein. Foto: djd/BDH/Robert Kneschke - stock.adobe.co

Sie sorgt für gesunde Luftqualität
in Innenräumen und beugt Feuch-
teschäden in Neubauten oder sa-
nierten Gebäuden vor. Dennoch
ist eine Lüftungsanlage bei Haus-
besitzern kaum ein Thema, das
ist das Ergebnis einer aktuellen
Umfrage der gemeinnützigen Be-
ratungsgesellschaft co2online.
Dabei gaben 70 Prozent der 500
befragten Eigentümer an, eine
kontrollierte Wohnraumlüftung
gar nicht zu kennen, während 50
Prozent zu hohe Kosten einer sol-
chen Haustechnik befürchteten.
Tatsächlich gibt es inzwischen für
jedes Bauprojekt ein passendes
Lüftungssystem.
Lüftungsanlage sorgt für frischeLüftungsanlage sorgt für frischeLüftungsanlage sorgt für frischeLüftungsanlage sorgt für frischeLüftungsanlage sorgt für frische
und gesunde Luft im Hausund gesunde Luft im Hausund gesunde Luft im Hausund gesunde Luft im Hausund gesunde Luft im Haus
Bei der heute üblichen energieef-
fizienten Bauweise können Luft-
feuchte und Schadstoffe nicht
mehr über Undichtigkeiten in der
Gebäudehülle entweichen. Bei
einer energetischen Sanierung
wiederum sorgt eine gute Däm-
mung von Fassade, Fenster und
Dach für eine nahezu luftdichte
Gebäudehülle. Auf diese Weise
verbessert sich zwar die Energie-
bilanz des Hauses, aber es findet
auch zwangsläufig nur noch ein
geringer Luftaustausch statt. Das
ausgeatmete CO2 der Bewohner-
innen und Bewohner, Luftfeuch-
tigkeit vom Kochen und Waschen
sowie Schadstoffe können für eine
schlechte Raumluftqualität sor-
gen. Die Folgen sind eine starke

CO2-Belastung in den Innenräu-
men sowie eine zu hohe Luft-
feuchtigkeit, welche zu gesund-
heitsschädlichem Bauschimmel
führen und den Wert der Immobi-
lie erheblich mindern kann. Fri-
sche und gesunde Luft im Haus
über eine passende Lüftungsan-
lage sind also kein Luxus, son-
dern Notwendigkeit. Unter
www.wohnungs-lueftung.de gibt
es von der Initiative „Gute Luft“
mehr Informationen zum automa-
tischen Lüften. Anlagen mit Wär-
merückgewinnung beispielsweise
lüften zudem energiesparend und
besitzen daher großes Potenzial
für den Klimaschutz.
Lüftungsanlage deutlich energie-Lüftungsanlage deutlich energie-Lüftungsanlage deutlich energie-Lüftungsanlage deutlich energie-Lüftungsanlage deutlich energie-
effizienter als Stoßlüfteneffizienter als Stoßlüfteneffizienter als Stoßlüfteneffizienter als Stoßlüfteneffizienter als Stoßlüften
Die Alternative zur Lüftungsanla-
ge ist beispielsweise zweimali-
ges Stoßlüften am Tag. Dies ist
meist aber nicht nur unzureichend
für den geforderten Mindestluft-
wechsel, sondern damit wird auch
ein Großteil der eingedämmten
Heizwärme wieder zum Fenster
„hinausgelüftet“. „Mehr als die
Hälfte der Wärmeverluste eines
Gebäudes gehen auf das Konto
des manuellen Fensterlüftens“,
erklärt Lüftungsexpertin Barbara
Kaiser vom Bundesverband der
Deutschen Heizungsindustrie e.V.
Dies sei weder energetisch noch
für den Geldbeutel eine sinnvolle
Option. Deshalb ist in Deutsch-
land nach der Norm DIN 1946-6
ein Lüftungskonzept für alle Neu-
bauten sowie für Sanierungen ob-
ligatorisch, wenn mehr als ein Drit-
tel der Fenster ausgetauscht be-
ziehungsweise mehr als ein Drit-
tel der Dachfläche neu abgedich-
tet werden. (djd)

Der bedarfsgeführte LuftwechselDer bedarfsgeführte LuftwechselDer bedarfsgeführte LuftwechselDer bedarfsgeführte LuftwechselDer bedarfsgeführte Luftwechsel
über eine Lüftungsanlage verhin-über eine Lüftungsanlage verhin-über eine Lüftungsanlage verhin-über eine Lüftungsanlage verhin-über eine Lüftungsanlage verhin-
dert eine sogenannte Überfeuch-dert eine sogenannte Überfeuch-dert eine sogenannte Überfeuch-dert eine sogenannte Überfeuch-dert eine sogenannte Überfeuch-
tung der Räume und verbessert dietung der Räume und verbessert dietung der Räume und verbessert dietung der Räume und verbessert dietung der Räume und verbessert die
Luftqualität. Foto: djd/BDHLuftqualität. Foto: djd/BDHLuftqualität. Foto: djd/BDHLuftqualität. Foto: djd/BDHLuftqualität. Foto: djd/BDH
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Spiegelschränke
Spiel mit Raum und Licht

Den Trick mit den Spiegeln haben
schon die Barock-Architekten ge-
nutzt, um kleine Räume größer
wirken zu lassen. In Form moder-
ner Spiegelschränke sind sie heu-
te gerade für kleine Badezimmer
ein absolutes Must-have, denn sie
bieten alles in einem: durchdach-
ten Stauraum in attraktivem De-
sign, Zusatzfunktionen wie Steck-
dosen sowie smarte Lichttechnik.
Für die Vereinigung Deutsche Sa-
nitärwirtschaft (VDS) sind sie ein
unverzichtbares Tool bei der Ge-
staltung kleiner Bäder, denn eine
gute Beleuchtung spielt eine zen-
trale Rolle bei der Raumwahrneh-
mung und ist ein echter Wohlfühl-
faktor. So bieten viele Spiegel-
schränke mittlerweile integrierte
Beleuchtungssysteme, die Nutz-
er, Spiegelinneres und den Wasch-

tisch bis hin zum ganzen Raum
perfekt beleuchten können. Man-
che smarten Spiegelschränke ver-
fügen zudem über Programmfunk-
tionen, die das Lichtfarbspektrum
automatisch und tageszeitspezi-
fisch auf die Bedürfnisse der
Nutzer:innen anpassen. Damit
werden ganz neuartige Lichter-
fahrungen im Badezimmer mög-
lich. Bei Neubau oder Renovation
können auch einbaufähige Modell-
varianten des Spiegelschranks
gewählt werden. Damit ver-
schwindet der Schrank vollends
in der Wandfläche, ohne dass
dabei die (Licht-)Stimmung leidet.
(akz-o)

Wer Wert auf schlichtes, zeitloses Design legt und gleichzeitig hoheWer Wert auf schlichtes, zeitloses Design legt und gleichzeitig hoheWer Wert auf schlichtes, zeitloses Design legt und gleichzeitig hoheWer Wert auf schlichtes, zeitloses Design legt und gleichzeitig hoheWer Wert auf schlichtes, zeitloses Design legt und gleichzeitig hohe
funktionale Ansprüche stellt, ist mit dem Spiegelschrank rl30 gutfunktionale Ansprüche stellt, ist mit dem Spiegelschrank rl30 gutfunktionale Ansprüche stellt, ist mit dem Spiegelschrank rl30 gutfunktionale Ansprüche stellt, ist mit dem Spiegelschrank rl30 gutfunktionale Ansprüche stellt, ist mit dem Spiegelschrank rl30 gut
bedient. Die mittige Spiegeltür ermöglicht eine komfortable Nutzungbedient. Die mittige Spiegeltür ermöglicht eine komfortable Nutzungbedient. Die mittige Spiegeltür ermöglicht eine komfortable Nutzungbedient. Die mittige Spiegeltür ermöglicht eine komfortable Nutzungbedient. Die mittige Spiegeltür ermöglicht eine komfortable Nutzung
auch bei geöffneten Türen - und zwar ohne Qualitätsverlust bei derauch bei geöffneten Türen - und zwar ohne Qualitätsverlust bei derauch bei geöffneten Türen - und zwar ohne Qualitätsverlust bei derauch bei geöffneten Türen - und zwar ohne Qualitätsverlust bei derauch bei geöffneten Türen - und zwar ohne Qualitätsverlust bei der
weichen, indirekten Gesichtsausleuchtung, die über die Position derweichen, indirekten Gesichtsausleuchtung, die über die Position derweichen, indirekten Gesichtsausleuchtung, die über die Position derweichen, indirekten Gesichtsausleuchtung, die über die Position derweichen, indirekten Gesichtsausleuchtung, die über die Position der
beiden lichtstreuenden Diffusorflächen an den Innenseiten der Spiegel-beiden lichtstreuenden Diffusorflächen an den Innenseiten der Spiegel-beiden lichtstreuenden Diffusorflächen an den Innenseiten der Spiegel-beiden lichtstreuenden Diffusorflächen an den Innenseiten der Spiegel-beiden lichtstreuenden Diffusorflächen an den Innenseiten der Spiegel-
türen individuell gesteuert werden kann. In der Variante mit verspiegel-türen individuell gesteuert werden kann. In der Variante mit verspiegel-türen individuell gesteuert werden kann. In der Variante mit verspiegel-türen individuell gesteuert werden kann. In der Variante mit verspiegel-türen individuell gesteuert werden kann. In der Variante mit verspiegel-
ten Außenwänden macht sich der rl30 gerade in einem kleinen Bade-ten Außenwänden macht sich der rl30 gerade in einem kleinen Bade-ten Außenwänden macht sich der rl30 gerade in einem kleinen Bade-ten Außenwänden macht sich der rl30 gerade in einem kleinen Bade-ten Außenwänden macht sich der rl30 gerade in einem kleinen Bade-
zimmer zudem fast unsichtbar. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-zimmer zudem fast unsichtbar. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-zimmer zudem fast unsichtbar. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-zimmer zudem fast unsichtbar. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-zimmer zudem fast unsichtbar. Foto: Vereinigung Deutsche Sanitärwirt-
schaft (VDS)/burgbad/akz-oschaft (VDS)/burgbad/akz-oschaft (VDS)/burgbad/akz-oschaft (VDS)/burgbad/akz-oschaft (VDS)/burgbad/akz-o
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Und wieder kein Auge zugemacht
Mit sanfter Hilfe zur Ruhe kommen: Natürliche Tipps bei nervösen Schlafstörungen
Die Nacht ist der Spiegel des Ta-
ges, heißt es. Da verwundert es
nicht, wenn Sorgen, Ängste und
Zweifel einen um den Schlaf brin-
gen. So einfach abschütteln - das
funktioniert oft leider nicht. Da-
her zählt innere Anspannung zu
den häufigsten Gründen für unru-
hige Nächte, für abendliches Grü-
beln und viel zu frühes Erwachen.

Aktuellen Umfragen zufolge
schläft jeder zehnte Erwachsene
in Deutschland schlecht. Auf Dau-
er kann das ernste gesundheitli-
che Folgen haben - für Körper und
Seele.
Warum erholsamer Schlaf soWarum erholsamer Schlaf soWarum erholsamer Schlaf soWarum erholsamer Schlaf soWarum erholsamer Schlaf so
wichtig istwichtig istwichtig istwichtig istwichtig ist
Jeder kennt Phasen, in denen die
Nächte zu kurz sind und weiß,

dass Schlafmangel Spuren hin-
terlässt. Wir sind weniger belast-
bar, die Konzentration fällt
schwer, die Energie fehlt. Lang-
fristig kann gestörte Nachtruhe
massive Auswirkungen haben.
Denn der Körper braucht die Ru-
hepause unter anderem, um das
Immunsystem gut aufzustellen
und Zellschäden zu reparieren.
Das Herz-Kreislaufsystem rege-
neriert sich. Nicht erholsamer
Schlaf kann unter anderem die
Infektanfälligkeit steigern und
Diabetes fördern. Außerdem steht
Schlafmangel im Verdacht, das
Risiko einer Depression zu erhö-
hen. Es gibt also gute Gründe
zur Selbstfürsorge. Und tatsäch-
lich lässt sich bereits mit einfa-
chen Mitteln viel für entspannte
Nächte tun.

• TTTTTagsüber viel Sonne tankagsüber viel Sonne tankagsüber viel Sonne tankagsüber viel Sonne tankagsüber viel Sonne tanken:en:en:en:en:
Das Schlafhormon Melatonin
kann unser Körper am besten
ausreichend bilden, wenn er
tagsüber genug Sonnenlicht
hatte.
• Auf PflanzenkrAuf PflanzenkrAuf PflanzenkrAuf PflanzenkrAuf Pflanzenkraft setzen:aft setzen:aft setzen:aft setzen:aft setzen:
Gerade bei nervös bedingten
Schlafstörungen können Heil-
pflanzen wie Passionsblume,
Hafer und Hopfen Körper und
Seele sanft wieder ins Lot brin-
gen. Kombiniert gibt es sie
zum Beispiel in homöopathi-
schen Tropfen wie Nervoregin
von Pflüger aus der Apotheke.

„Diese Inhaltsstoffe harmoni-
sieren das Nervensystem und
unterstützen die Entspan-
nung, wovon auch die Schlaf-
qualität profitiert“, erklärt
Michael Steger, Heilpraktiker
auf der Insel Reichenau im
Bodensee.
• Im • Im • Im • Im • Im TTTTTakt bleiben:akt bleiben:akt bleiben:akt bleiben:akt bleiben:
Ein regelmäßiger Schlaf-
Wach-Rhythmus hilft der in-
neren Uhr beim Abschalten.
Man sollte daher möglichst
immer zur gleichen Zeit ins
Bett gehen und aufstehen.
Paradox: Es kann sogar hel-
fen, kurzfristig weniger zu
schlafen, also an mehreren
Tagen sein Schlafpensum zu
verkleinern.
• Gute Gedanken fördern:Gute Gedanken fördern:Gute Gedanken fördern:Gute Gedanken fördern:Gute Gedanken fördern:
Wofür bin ich dankbar? Was
ist mir gut gelungen? Was
möchte ich mir vornehmen?
Eine kostenlose Downloadvor-
lage mit Anleitung für ein
Dankbarkeitstagebuch gibt es
zum Beispiel unter www.nervo
regin.de/downloads. Wer sich
abends darin drei schöne Din-
ge notiert, kann schon nach
kurzer Zeit ein positives Le-
bensgefühl entwickeln.
Dadurch verbessert sich oft
auch die Schlafqualität. Inspi-
ration für Dankbarkeit gibt es
auf www.facebook.com/nervo
regin. (djd)

Michael Steger, Heilpraktiker auf der Insel Reichenau im Bodensee,Michael Steger, Heilpraktiker auf der Insel Reichenau im Bodensee,Michael Steger, Heilpraktiker auf der Insel Reichenau im Bodensee,Michael Steger, Heilpraktiker auf der Insel Reichenau im Bodensee,Michael Steger, Heilpraktiker auf der Insel Reichenau im Bodensee,
behandelt nervös bedingte Schlafstörungen auch mithilfe homöopathi-behandelt nervös bedingte Schlafstörungen auch mithilfe homöopathi-behandelt nervös bedingte Schlafstörungen auch mithilfe homöopathi-behandelt nervös bedingte Schlafstörungen auch mithilfe homöopathi-behandelt nervös bedingte Schlafstörungen auch mithilfe homöopathi-
scher Komplexmittel. Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium A. Pflü-scher Komplexmittel. Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium A. Pflü-scher Komplexmittel. Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium A. Pflü-scher Komplexmittel. Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium A. Pflü-scher Komplexmittel. Foto: djd/Homöopathisches Laboratorium A. Pflü-
ger/Ilka Beckerger/Ilka Beckerger/Ilka Beckerger/Ilka Beckerger/Ilka Becker
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Tierarzt-
Notdienste
Im Kreis Euskirchen
31. Dezember31. Dezember31. Dezember31. Dezember31. Dezember

Praxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis Rüsing
Zülpich, Tel.: 02252-81955

1. Januar1. Januar1. Januar1. Januar1. Januar
Praxis IstemiPraxis IstemiPraxis IstemiPraxis IstemiPraxis Istemi
Euskirchen,
Tel.: 02251-7772727

14./15. Januar 202314./15. Januar 202314./15. Januar 202314./15. Januar 202314./15. Januar 2023
Praxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis RüsingPraxis Rüsing
Zülpich, 02252/81955

Alle Angaben ohne Gewähr

PflegestationPflegestationPflegestationPflegestationPflegestation
Hellenthal - Schleiden - Kall
Palliativstation
02445/8507-223
0173/9532448

Tierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im KreisTierärztlicher Notdienst im Kreis
EuskirchenEuskirchenEuskirchenEuskirchenEuskirchen

Über die Telefon-Nummer des
jeweiligen Tierarztes (Anruf-
beantworter) oder unter
www.tieraerzte-kreis-
euskirchen.de

Zahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher NotfalldienstZahnärztlicher Notfalldienst
0180/5986700

Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-Notfalldienstpraxis Kranken-
häuserhäuserhäuserhäuserhäuser

KreiskrKreiskrKreiskrKreiskrKreiskrankankankankankenhaus Mecherenhaus Mecherenhaus Mecherenhaus Mecherenhaus Mecher-----
nichnichnichnichnich
02443/17-0
Marien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital EuskirchenMarien-Hospital Euskirchen
02251/90-0

Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-Neue Rufnummer des Stadt-
betriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Tbetriebes Euskirchen „Techni-echni-echni-echni-echni-
sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“sche Dienste“

Die Zentrale des Stadtbe-
triebs Technische Dienste ist
ab dem 1. Januar 2019 unter
der neuen Rufnummer
02251/14570 zu erreichen.
Auch die einzelnen Durchwah-
len haben sich geändert. Bei
Bedarf sind diese auf der städ-
tischen Homepage www.eus

Freitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. DezemberFreitag, 30. Dezember
Adler Adler Adler Adler Adler ApothekApothekApothekApothekApotheke am Campuse am Campuse am Campuse am Campuse am Campus
Christian-Schäfer-Straße 10, 53881 Euskirchen (Christian-Schäfer-
Str. 10, Euskirchen-Flamersheim / Adler Apotheke am Campus e.
K.), 02255 1209

Samstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. DezemberSamstag, 31. Dezember
City City City City City ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042

Sonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. JanuarSonntag, 1. Januar
Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311

Montag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. JanuarMontag, 2. Januar
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140

Dienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. JanuarDienstag, 3. Januar
Bären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-ApothekeBären-Apotheke
Kaiser-Wilhelm-Platz 2, 53919 Weilerswist (Lommersum),
02251/74422

Mittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. JanuarMittwoch, 4. Januar
Bollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-Apotheke
Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251/51285

Donnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. JanuarDonnerstag, 5. Januar
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen (Kuchenheim),
02251/3286

Freitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. JanuarFreitag, 6. Januar
City City City City City ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Neustraße 34, 53879 Euskirchen, 02251/52042

Samstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. JanuarSamstag, 7. Januar
ApothekApothekApothekApothekApotheke am e am e am e am e am WinkWinkWinkWinkWinkelpfadelpfadelpfadelpfadelpfad
Rüdesheimer Ring 145, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251/2696

Sonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. JanuarSonntag, 8. Januar
Post-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-ApothekePost-Apotheke
Oststr. 1-5, 53879 Euskirchen, 02251/779660

Montag, 9. JanuarMontag, 9. JanuarMontag, 9. JanuarMontag, 9. JanuarMontag, 9. Januar
Chlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-ApothekeChlodwig-Apotheke
Schumacherstr. 10-12, 53909 Zülpich, 02252/3642

Dienstag, 10. JanuarDienstag, 10. JanuarDienstag, 10. JanuarDienstag, 10. JanuarDienstag, 10. Januar
Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm Annaturm ApothekApothekApothekApothekApothekeeeee
Kirchstr. 11-13, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/4311

Mittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. JanuarMittwoch, 11. Januar
Citrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-ApothekeCitrus-Apotheke
Gerberstr. 43, 53879 Euskirchen, 02251/79140

Donnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. JanuarDonnerstag, 12. Januar
Apotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am BahnhofApotheke am Bahnhof
Veybachstraße 18, 53879 Euskirchen (Innenstadt),
02251/2019

Freitag, 13. JanuarFreitag, 13. JanuarFreitag, 13. JanuarFreitag, 13. JanuarFreitag, 13. Januar
Bollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-ApothekeBollwerk-Apotheke
Kälkstr. 22-24, 53879 Euskirchen (Innenstadt), 02251/51285

Samstag, 14. JanuarSamstag, 14. JanuarSamstag, 14. JanuarSamstag, 14. JanuarSamstag, 14. Januar
KlosterKlosterKlosterKlosterKloster-Apothek-Apothek-Apothek-Apothek-Apothekeeeee
Kölner Str. 61, 53913 Swisttal (Heimerzheim),
02254/81300

Sonntag, 15. JanuarSonntag, 15. JanuarSonntag, 15. JanuarSonntag, 15. JanuarSonntag, 15. Januar
Lambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-ApothekeLambertus-Apotheke
Kuchenheimer Str. 117, 53881 Euskirchen (Kuchenheim),
02251/3286

Alle Angaben ohne Gewähr

kirchen.de im Bereich Service/An-
sprechpartner zu finden.

Notruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzwNotruf- bzw..... Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts- Bereitschafts-
nummernnummernnummernnummernnummern

WWWWWasserasserasserasserasser- und Energiever- und Energiever- und Energiever- und Energiever- und Energiever-----
sorgersorgersorgersorgersorger
Stadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt Mechernich
02443 / 49-0
Stadtwerke MechernichStadtwerke MechernichStadtwerke MechernichStadtwerke MechernichStadtwerke Mechernich
WasserversorgungWasserversorgungWasserversorgungWasserversorgungWasserversorgung
0172/9860333
02443/494144
Kreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-VersorgungKreis-Energie-Versorgung
02441/820
VVVVVerbandswerbandswerbandswerbandswerbandswasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskirasserwerk Euskir-----
chen chen chen chen chen WWWWWasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgungasserversorgung
02251/79150
e-regioe-regioe-regioe-regioe-regio
02251/3222
Störung meldenStörung meldenStörung meldenStörung meldenStörung melden
0800/3223222
WestnetzWestnetzWestnetzWestnetzWestnetz
01802/112244
AbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgung
Stadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt MechernichStadt Mechernich
02443/49-0
Stadtwerke MechernichStadtwerke MechernichStadtwerke MechernichStadtwerke MechernichStadtwerke Mechernich
AbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgungAbwasserentsorgung
0171/6353360

Kreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde EuskirchenKreispolizeibehörde Euskirchen
02251/799-0

Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme Anonyme AlkAlkAlkAlkAlkoholikoholikoholikoholikoholikererererer
0176/50087394
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Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Die nächste Ausgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erAusgabe erscheint am:scheint am:scheint am:scheint am:scheint am:
Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023Freitag, 13. Januar 2023
Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:Annahmeschluss ist am:
06.01.2023 um 10 Uhr06.01.2023 um 10 Uhr06.01.2023 um 10 Uhr06.01.2023 um 10 Uhr06.01.2023 um 10 Uhr

AngeboteAngeboteAngeboteAngeboteAngebote
StellenmarktStellenmarktStellenmarktStellenmarktStellenmarkt

WIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNGWIR SUCHEN FÜR DIESE ZEITUNG
ZUSTELLERZUSTELLERZUSTELLERZUSTELLERZUSTELLER

für einen festen Zustellbezirk. Bei In-
teresse einfach anrufen oder
WhatsApp schreiben an 02241/260-
380. REGIO PRESSEVERTRIEB GMBH

GesucheGesucheGesucheGesucheGesuche
An- und An- und An- und An- und An- und VVVVVerkauferkauferkauferkauferkauf

Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:Achtung! Seriöse Dame sucht:
komplette Haushaltsauflösung,
Rollatoren, Hörgeräte, Porzellan, Arm-
banduhren, Orientteppiche, Schmuck,
Essbesteck, Zahngold, Melitäria 1. +
2. Weltkrieg, Streichinstrumente. Tel.
0177/7381279, Fr. Koppenhagen

SammlerSammlerSammlerSammlerSammler
Sammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler suchtSammler sucht

MÄRKLIN und TRIX-EXPRESS Eisen-
bahn, WIKING, SIKU-Plastik und
Gorgl-Toys Automobilie, Figuren und
Dioramen von Preiser, Lineol und
Elastolin sowie SCHUCO Spielzeug.
Tel. 02253/6545

Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:Sammler SUCHT alles an:
alten Militärsachen, Papiere, Auswei-
se, Urkunden, Soldatenfotos oder Al-
ben, Helme, Orden, Dolche, Säbel,
Dekowaffen etc. Einfach alles anbie-
ten unter: Tel. 0177/8695521
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Kfz-Berufe halten
die Welt in Bewegung
Gute Jobperspektiven
in der Mobilitätsbranche
Mobilität ist ein Grundpfeiler für
das Funktionieren unseres moder-
nen Gesellschafts- und Wirt-
schaftssystems. Sanitäter, Polizei
und Feuerwehrleute sind auf Fahr-
zeuge angewiesen, um Leben zu
retten. Und ohne Lieferverkehr
würden wir in die Versorgungssi-
tuation vorindustrieller Gesell-
schaften zurückfallen. Wer sich
daher für eine Karriere im Kfz-
Gewerbe entscheidet, leistet ei-
nen wichtigen Beitrag, um unsere
Welt am Laufen zu halten.
Vielleicht deshalb stehen Berufe
rund um Fahrzeuge und Mobilität
auch heute hoch im Kurs - alleine
2021 sind über 90.000 junge Men-
schen im Kfz-Gewerbe ins Berufs-
leben eingestiegen.
Den richtigen Einstieg in die Kfz-Den richtigen Einstieg in die Kfz-Den richtigen Einstieg in die Kfz-Den richtigen Einstieg in die Kfz-Den richtigen Einstieg in die Kfz-
Branche findenBranche findenBranche findenBranche findenBranche finden
Die Branche bietet eine Vielzahl
von Einstiegs- und Aufstiegsmög-
lichkeiten. Wer etwas mit Autos,
motorisierten Zweirädern oder
Lkws machen möchte, kann klas-
sisch über den dualen Bildungs-
weg aus betrieblicher Ausbildung
und Berufsschule in technische
und kaufmännische Laufbahnen
einsteigen. Unter www.wasmit
autos.com finden Interessierte In-
formationen und Tipps rund um Aus-
bildungen und berufliche Entwick-
lungsmöglichkeiten sowie zur Su-
che von Ausbildungsbetrieben nach
Postleitzahl und Ort. Die Website
erklärt zudem, worauf es in den
typischen Berufsbildern Kfz-Mecha-
troniker, Karosserie- und Fahrzeug-
baumechaniker ankommt, welche
Fähigkeiten und Interessen man mit-
bringen sollte und was die Auszu-
bildenden erwartet.
Karrierechancen durch Speziali-Karrierechancen durch Speziali-Karrierechancen durch Speziali-Karrierechancen durch Speziali-Karrierechancen durch Speziali-
sierung und Höherqualifizierungsierung und Höherqualifizierungsierung und Höherqualifizierungsierung und Höherqualifizierungsierung und Höherqualifizierung
Dazu werden die Perspektiven
aufgezeigt, die sich für die Be-
rufseinsteiger nach dem erfolg-
reichen Ausbildungsabschluss er-
öffnen. So bringt bereits eine zwei-
jährige Weiterbildung Spezialisie-
rungen innerhalb des gewählten
Ausbildungsberufs hervor, etwa
den geprüften Kfz-Servicetechni-
ker, geprüften Automobil-Verkäu-
fer oder -Serviceberater sowie
weitere Kfz-spezifische Qualifizie-
rungen. Darüber hinaus steht auch
der Weg zu Führungspositionen

oder zur Selbstständigkeit offen.
Der klassische Meister etwa kann
zum Werkstattmanager oder Be-
triebsleiter aufsteigen, einen Be-
trieb übernehmen oder selbst ei-
nen gründen. Auch akademische
Abschlüsse bis zum Bachelor oder
Master of Business Administrati-
on in technischen und kaufmänni-
schen Studiengängen liegen in
Reichweite. (djd)
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Ein Rückblick zum Immobilienjahr 2022
Das Jahr 2022 war in vielerlei Hin-
sicht sehr bewegt. Selbstverständ-
lich gilt das auch für die Entwick-
lungen des Immobilienmarktes.
Um hier das Gesamtbild zu be-
trachten, lohnt sich ein detaillier-
ter Blick auf die Zinsmärkte und
die Inflation des Jahres. Diese sind
von Schwankungen geprägt, die
sich auf Ihre Immobilien auswir-
ken. Der Immobilienmarkt hat
2022 einen Wandel vollzogen und
ist weiterhin von Unsicherheiten
geprägt.
Q1-2022 „Alles wie gewohnt“Q1-2022 „Alles wie gewohnt“Q1-2022 „Alles wie gewohnt“Q1-2022 „Alles wie gewohnt“Q1-2022 „Alles wie gewohnt“
Trotz der bereits in 2021 von un-
ter 1% auf über 5% förmlich ex-
plodierten Inflationsraten, verlief
das 1. Quartal 2022 bis zum Ein-
marsch Russlands in die Ukraine
normal. Förmlich unbekümmert
wurde im Stil der vorherigen Jah-
re verkauft und gekauft. Die Infla-
tionsrate zog deutlich von rd. 5%
auf über 7% an. Der Zinsmarkt
preiste die vermutete Anhebung
des EZB-Leitzinses bereits ein. So
stiegen die Zinssätze für 10-Jäh-
rige Baufinanzierungen erstmals
wieder über die 1%-Marke und
waren im März bereits bei fast
2% angekommen.
Q2-2022 „Vorzieheffekte undQ2-2022 „Vorzieheffekte undQ2-2022 „Vorzieheffekte undQ2-2022 „Vorzieheffekte undQ2-2022 „Vorzieheffekte und
steigendes Immobilienangebot“steigendes Immobilienangebot“steigendes Immobilienangebot“steigendes Immobilienangebot“steigendes Immobilienangebot“
Bereits im 1. Quartal 22 setzten
bei ersten Marktteilnehmern Vor-
zieheffekte ein, welche im Q2
noch deutlich zunahmen. Die Käu-
ferseite trieben Sorgen sich die
(noch) teuren Immobilienpreise
bei weiter steigenden Zinsen gar
nicht mehr leisten zu können. Die
Angst den Höchstpunkt der Im-

mobilienpreise verpasst zu haben
führte auf Verkäuferseite zu deut-
lich mehr Angebot an Immobilien.
Die Zinsen stiegen bis Juni auf
über 3 %, was mehr als eine Ver-
dreifachung bedeutet. Unabhän-
gig von Zahlen kann die Zinsaus-
wirkung wie folgt verdeutlicht
werden: Überlegten Immobilien-
käufer im Jahr 2020/2021 noch
welches Einfamilienhaus sie kau-
fen möchten konnten diese sich
bei gleicher Darlehnsrate Mitte
2022 nur noch maximal eine Dop-
pelhaushälfte leisten.
Währenddessen stieg die Inflati-
on weiter an, bevor im Mai mit
7,9% ein neues Zwischenhoch
markiert wurde. Ursächlich hierfür
waren unter anderem die stark
gestiegenen Energiepreise.
Q3-2022 „Unsicherheiten & En-Q3-2022 „Unsicherheiten & En-Q3-2022 „Unsicherheiten & En-Q3-2022 „Unsicherheiten & En-Q3-2022 „Unsicherheiten & En-
ergieschock“ergieschock“ergieschock“ergieschock“ergieschock“
Wie vom Markt erwartet, erhöhte
die EZB den Leitzins im Juli von
0% auf 0,50%, woraufhin die Dar-
lehnszinsen wieder auf unter 3%
gefallen sind. Rückblickend eine
Verschnaufpause. Die EZB hob im
September den Leitzins überra-
schend stark um weitere 0,75%-
Punkte auf 1,25% an, was Dar-
lehnszinsen von über 3,5% zur Fol-
ge hatte. Die Inflation markierte
währenddessen ein neues Zwi-
schenhoch von 10%! Der Markt
beschäftige sich zu dieser Zeit mit
allem aber nicht mit dem Kauf von
Immobilien, was den Käufer-Typ
„Goldgräber“ auf den Plan rief.
Q4-2022: „Das neue Normal?“Q4-2022: „Das neue Normal?“Q4-2022: „Das neue Normal?“Q4-2022: „Das neue Normal?“Q4-2022: „Das neue Normal?“
Im 4. Quartal kehrte, trotz EZB-
Leitzinsen von 2,5%, eine neue

Normalität in den
Markt zurück. Es ist
deutlich zu spüren,
dass sich der Immo-
bilienmarkt vom
Verkäufer- zum Käu-
fermarkt verändert
hat. Mehr Angebot
sowie ein deutlich
höheres Zinsniveau
um die 4% sowie
die Inflation führen
zu längeren Ver-
triebszeiten und das
Käufer wieder mehr
den Preis verhan-
deln können. Muss-
ten Verkäufer in den
letzten Jahren nur
lange genug warten
bis der Wunschpreis
erzielt werden konn-
ten ist es heute ge-
nau umgekehrt. Je
länger es dauert,
desto schlechter

ter Zeit genügend qualifizierte
Nachfrage nach Ihrer Immobilie
zu erzeugen - und insbesondere
keine Zeit mit dem Käufer-Typen
„Goldgräber“ und „Touristen“ zu
verlieren. Das Thema „Immobili-
en“ treibt Sie gerade um oder Sie
wollen wissen, was die Käufer-
Typen „Goldgräber“ oder „Tou-
rist“ ausmacht? Die Immobilien-
experten von FS-IMMOBILIEN be-
raten Sie unter 0 24 41 / 79 69
550 oder info@fs-immo.eu gerne.
Auf www.fs-immo.eu können Sie
eine kostenlose und unverbindli-
che Immobilienbewertung vor-
nehmen.

sind Ihre Chancen als Verkäufer.
Gekauft wird wieder und wird es
auch immer, aber eben auf einem
anderen Niveau und unter ande-
ren Bedingungen.
Gerade in diesen ungewissen Zei-
ten, mit sinkenden Preisen und
steigenden Zinsen, sollten erfah-
rene Immobilienexperten Ihre ers-
ten Ansprechpartner bei Vermie-
tung und Verkauf von Immobilien
sein.
Angebot und Nachfragen regeln
immer den Preis. Es gilt daher
mehr denn je mit der richtigen
Strategie und einem ausgefeiltem
Marketing-Mix innerhalb kürzes-


